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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Ohne Begeisterung, da diese Regulierung eigentlich als überflüssig beurteilt wurde,
stimmte der Nationalrat einem neuen Bundesgesetz über Bauprodukte zu, das im
Wesentlichen einer Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie entspricht. Die
Normierung dieser Erzeugnisse wurde nur deshalb als notwendig erachtet, weil sonst
schweizerische Hersteller auf dem europäischen Markt benachteiligt würden. Ohne
dieses Gesetz könnten Bauprodukte nicht mehr frei exportiert werden, sondern
müssten jeweils im betreffenden EU-Staat zugelassen werden. Mit einigen kleineren
Änderungen wurde das Gesetz von beiden Räten praktisch oppositionslos – im
Nationalrat stimmten einige Abgeordnete der Freiheits-Partei dagegen –
verabschiedet. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER

Im Herbst gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Teilrevision des Kartellgesetzes
in die Vernehmlassung. Dabei hielt er fest, dass sich die 1996 vorgenommen
Änderungen bewährt hätten. Störendes Manko sei jedoch, dass unzulässige
Wettbewerbsbeschränkungen nicht wie in der EU oder den USA direkt sanktioniert
werden können (je nach erzielten Monopolgewinnen mit Bussen in Millionenhöhe),
sondern erst dann, wenn einer entsprechenden Anordnung der
Wettbewerbskommission (Weko) keine Folge geleistet wird. Damit können die
Wettbewerbsbehörden nicht präventiv wirken. Diese Lücke solle mit der
vorgeschlagenen Revision geschlossen werden. Im weiteren beantragte die Regierung,
die Weko zu einem kleineren und ausschliesslich aus unabhängigen Experten gebildeten
Gremium umzubauen. Die Reaktionen waren überwiegend negativ. Sowohl Arbeitgeber-
als auch Arbeitnehmerorganisationen protestierten gegen den geplanten Hinauswurf
aus der zu verkleinernden Weko. Die direkten Sanktionen wurden insbesondere vom
Gewerbeverband und von der SVP abgelehnt. Aber auch der Gewerkschaftsbund sprach
sich aus der Befürchtung, dass damit die Weko überfordert wäre, dagegen aus. Das
Anliegen einer verschärften Sanktionierung von Wettbewerbsbeschränkungen bildete
auch den Inhalt einer vom Nationalrat diskussionslos überwiesenen Motion Jans (sp, ZG;
99.3307); der Ständerat stimmte ihr ebenfalls zu. Bereits zu Jahresbeginn hatte sich die
Weko für die im Vernehmlassungsentwurf enthaltenen Neuerungen stark gemacht. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2000
HANS HIRTER

Als Zweitrat behandelte die kleine Kammer in der Herbstsession die Revision des
Konsumkreditgesetzes. Um den Wesensunterschieden zwischen Kredit- und
Leasingverträgen gerecht zu werden, fasste der Ständerat letztere in eigene spezifische
Rechtsbestimmungen. Materiell schuf er einige wesentliche Differenzen zum
Nationalrat. Er verzichtete auf die obligatorische solidarische Haftung von Ehepaaren –
und damit auch auf die Vorschrift, dass beide Partner einen Kreditvertrag
unterzeichnen müssen. Er strich ferner das siebentägige Widerrufsrecht für Käufe, die
mit Kunden- oder Kreditkarten mit Kreditoptionen beglichen werden. Mit relativ
knappem Mehr strich er auch die vom Nationalrat aufgenommene Höchstgrenze für den
Kreditzins (15%) wieder und gab die Kompetenz zur Fixierung einer Obergrenze, wie
ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagen, wieder an diesen zurück. Gegen den
Widerstand der SP-Vertreter bekräftigte er hingegen den Beschluss des Nationalrats,
dass restriktivere kantonale Vorschriften nicht mehr zulässig sein sollen. In der
Gesamtabstimmung verabschiedete der Ständerat die Revision mit 24 zu 5 (linken)
Stimmen. In der Differenzbereinigung hielt der Nationalrat an der von der SP und der
CVP verlangten schriftlichen Zustimmung beider Ehepartner zu einem Kreditvertrag
fest. Allein und entsprechend erfolglos blieb die SP hingegen mit ihrem Begehren, eine
Solidarhaftung von Paaren zu verbieten. Beim zulässigen Höchstzinssatz beharrte der
Nationalrat äusserst knapp (84:83) auf der von der Linken vorgeschlagenen Festlegung
durch das Parlament. Allerdings wurde auf eine fixe Grenze verzichtet und ein Satz von
maximal 10% über dem durchschnittlichen Zins für Spareinlagen ins Gesetz
aufgenommen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2000
HANS HIRTER
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Im Juni legte der Bundesrat seine Botschaft für ein neues Bundesgesetz über das
Reisendengewerbe vor. Damit sollen die bisherigen kantonalen Regelungen
vereinheitlicht und für die Ausübenden dieses Gewerbes (Marktfahrende, Schausteller
und Zirkusse, Hausierer etc.) in der ganzen Schweiz Freizügigkeit eingeführt werden.
Bisher hatten die kantonal unterschiedlichen Vorschriften über Berufsausübung und
die teilweise hohen Zulassungsgebühren wettbewerbshemmend gewirkt. Für Reisende,
welche ihre Dienste an der Haustüre anbieten, möchte der Bundesrat aus
Konsumentenschutzgründen weiterhin eine Bewilligung vorschreiben. Die
Ständeratskommission hätte diese Bewilligungspflicht zwar gerne gestrichen,
verzichtete aber auf einen entsprechenden Antrag, da sonst in der Schweiz
niedergelassene Reisende bei ihrer Tätigkeit im Ausland, das eine solche Bewilligung in
der Regel vorschreibt, benachteiligt worden wären. Der Ständerat verabschiedete das
Gesetz in der Wintersession ohne Gegenstimme. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2000
HANS HIRTER

Das Parlament konnte in der Frühjahrssession die Revision des Konsumkreditgesetzes
verabschieden. Die im Vorjahr vom Nationalrat eingeführte gesetzliche Fixierung eines
zulässigen Höchstzinssatzes wurde in der Differenzbereinigung vom Ständerat durch
die Kompromisslösung ersetzt, dass der vom Bundesrat zu erlassende maximale
Zinssatz in der Regel die 15%-Marke nicht überschreiten soll. Der Nationalrat schloss
sich gegen den Widerstand der SP, der Grünen und der EVP, welche die Vorlage dann
auch in der Schlussabstimmung ablehnten, der ständerätlichen Fassung an. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2001
HANS HIRTER

Das neue Bundesgesetz über das Reisendengewerbe, welches die bisherigen
kantonalen Regelungen ablöst, fand auch im Nationalrat Zustimmung und wurde in der
Frühjahrssession verabschiedet. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2001
HANS HIRTER

Der Bundesrat setzte im Frühjahr eine Expertenkommission zur Ausarbeitung eines
Vorentwurfs für ein neues Lotteriegesetz ein. Ziel der Reform soll eine gewisse
Liberalisierung sein. Anstelle des bisherigen Verbots, von welchem die Kantone bei
Lotterien mit gemeinnützigem Zweck abweichen konnten, soll eine
Konzessionsregelung treten. Die bisherigen Bestimmungen hatten zu einer
oligopolistischen Marktsituation mit nur gerade vier Lotteriegesellschaften (die
Interkantonale Landeslotterie, die Lotterie Romande, die bernische SEVA und die
Sport-Toto-Gesellschaft) geführt. Mit einer vermehrten Konkurrenz und unter
Umständen auch neuen Spielformen (z.B. auf dem Internet) soll zudem auch die an sich
zwar illegale, aber häufig praktizierte Beteiligung an ausländischen Lotterien (vor allem
deutsche) gebremst werden. Anders als beim Spielbankengesetz soll der Grossteil der
steuerlichen Abgaben der Lotterien (zur Zeit rund 200 Mio Fr. pro Jahr) weiterhin bei
den Kantonen bleiben. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2001
HANS HIRTER

Ende 2001 legte der Bundesrat seine Botschaft für eine Teilrevision des Kartellgesetzes
vor. Er hielt am Hauptelement, den direkten Sanktionen gegen harte Kartelle und den
Missbrauch von Marktmacht fest. Zudem schuf er eine Art Kronzeugenregelung für
Unternehmen, welche bei der Aufdeckung von Kartellen helfen. Diesen soll ein Voll-
oder Teilerlass der Sanktionen gewährt werden. Auf die in der Vernehmlassung breit
kritisierte Umgestaltung der Wettbewerbskommission in eine reine Fachkommission
ohne Vertreter der Interessenverbände verzichtete er hingegen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.11.2001
HANS HIRTER

Als Erstrat nahm der Nationalrat in der Herbstsession die Beratungen über die im
Vorjahr vom Bundesrat vorgeschlagene Teilrevision des Kartellgesetzes auf. In der
Eintretensdebatte zog eine aus Vertretern der SVP gebildete Kommissionsminderheit
ihren ursprünglichen Nichteintretensantrag zurück und erklärte, dass sie die ihr nicht
genehmen Elemente (vor allem das Verbot von vertikalen Kartellen) in der
Detailberatung bekämpfen werde.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2002
HANS HIRTER

01.01.98 - 01.01.18 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



In dieser Detailberatung setzte sich der Antrag der Kommissionsmehrheit durch, bei
patentgeschützten Gütern (z.B. Medikamente) Parallelimporte nicht zuzulassen, aber
diese Marktsegmente der Beurteilung durch das Wettbewerbsrecht zu unterstellen, um
ein Ausnützen der Monopolsituation zu verhindern. Die SVP hatte gegen diese
Unterstellung, welche im ursprünglichen Entwurf des Bundesrats noch nicht enthalten
war, vergeblich opponiert. Sie betreffen vor allem die Modalitäten und Zuständigkeiten
bei wettbewerbsrechtlichen Verfahren. Bei bloss marken- oder urheberrechtlich
geschützten Gütern sind in der Schweiz Parallelimporte erlaubt. In einem Bericht
zuhanden der WAK-NR hielt der Bundesrat fest, dass er nicht vorhabe, den
Parallelimport von patentrechtlich geschützten Gütern zuzulassen. Heftig umstritten
war im weiteren die Schärfe der Bestimmungen bei der Beurteilung von vertikalen
Absprachen. Bei derartigen Verpflichtungen zwischen Produzent und Händler wird neu
automatisch eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung vermutet, wenn sie sich auf
Preise und Absatzgebiete beziehen (die Weko hatte zuvor beschlossen, bereits das
geltende Gesetz in diesem Sinn zu interpretieren). Eine aus FDP- und SVP-
Abgeordneten gebildete knappe Mehrheit konnte verhindern, dass auch Absprachen
über exklusive Vertriebssysteme gleich streng beurteilt werden. Weniger erfolgreich
war die Linke mit ihrem Versuch, vertikale Absprachen im Büchermarkt
(Buchpreisbindung) explizit für zulässig zu erklären, da sie der Erhaltung der kulturellen
Vielfalt dienten und damit im öffentlichen Interesse liegen würden (das Bundesgericht
bestätigte später in einem Rekursentscheid die bisherige rechtliche Zulässigkeit der
Buchpreisbindung). Da das Echo in der Vernehmlassung vorwiegend negativ ausgefallen
war, hatte der Bundesrat auf die ursprüngliche Absicht verzichtet, die
Wettbewerbskommission ausschliesslich aus unabhängigen Experten
zusammenzusetzen. Der Nationalrat beschloss immerhin, dass Mitglieder der Weko ihre
Interessenbindungen in einem Register publizieren müssen. Ein von der Linken
eingebrachter Antrag, dass diese während ihrer Amtsdauer keine wirtschaftliche
Tätigkeit ausüben dürfen, welche ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte, fand
hingegen keine Mehrheit. Bei den Strafbestimmungen, welche als Neuerung die
Verhängung von Strafen ohne vorangehende Verwarnung bringen, lehnte der Rat von
der SVP-Fraktion und einer Minderheit der FDP unterstützte Anträge für weniger hohe
Bussen und für den Verzicht auf eine Kronzeugen- resp. Bonusregelung (Strafmilderung
oder -erlass für Kartellmitglieder, welche an der Aufdeckung mitgewirkt haben) ab. Die
Gegner dieser im schweizerischen Recht neuen Kronzeugenregelung hatten gewarnt,
dass damit ein Klima der Denunziation geschaffen werde. Aber auch ein Antrag der
Linken, dass nicht nur fehlbare Unternehmen, sondern auch die Mitglieder ihrer
Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen persönlich bestraft werden, fand keine
Mehrheit. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der Nationalrat die
Gesetzesrevision mit 104:42 Stimmen; die Gegenstimmen kamen von der
geschlossenen SVP-Fraktion, welche das Gesetz als Angriff auf die KMU bezeichnete,
und einigen wenigen Abgeordneten der FDP und der LP.
In einer Zusatzbotschaft beantragte der Bundesrat zudem noch die Aufnahme einiger
Änderungen, welche sich aus dem mit der EU im Rahmen der bilateralen Verträge 1999
abgeschlossenen Luftverkehrsabkommen aufdrängen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2002
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission für ein neues
Lotteriegesetz legte zu Jahresende ihren Vorentwurf vor. Im Zentrum steht darin nicht
mehr wie ursprünglich angekündigt die Liberalisierung, sondern ein verbesserter Schutz
für spielsüchtige Menschen. Alle Veranstalter sollen zu diesem Zweck 0,5% des
Bruttospielertrags in einen Fonds überweisen müssen. Die Reinerträge aus den Spielen
sollen weiterhin gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken zukommen, wobei die
Kantone über deren Verteilung entscheiden. Als Neuerung sollen einige neue
Spielformen, wie etwa die Buchmacherwette auf Sportresultate zugelassen werden. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2002
HANS HIRTER

Als Zweitrat behandelte der Ständerat die Teilrevision des Kartellgesetzes. In
Abweichung vom Nationalrat unterstellte er die nicht eine eigene Rechtspersönlichkeit
aufweisenden öffentlichen Stellen, welche als Anbieter und vor allem als Nachfrager von
Gütern und Dienstleistungen auftreten (z.B. Bundesämter), dem Kartellgesetz. Der
Bundsrat hatte vergeblich dagegen eingewendet, dass dieser Problembereich im Gesetz
über das öffentliche Beschaffungswesen sachgerechter geregelt werden könne. Die
kleine Kammer präzisierte im weiteren die Bestimmungen über das vom Nationalrat
eingeführte Verbot von vertikalen Kartellen. Gebietsverteilungen in Vertriebsverträgen
sollen nur dann unzulässig sein, wenn in diesen Territorien Verkäufe durch Dritte
ausgeschlossen werden, d.h. dem Vertreiber durch den Produzenten ein regionales

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER
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Monopol zugesichert wird. Der Nationalrat schloss sich in beiden Entscheiden der
kleinen Kammer an. Da der Ständerat in den übrigen Punkten weitgehend der Version
des Nationalrats beigepflichtet hatte, war die Differenzbereinigung rasch erledigt. In
der Schlussabstimmung hiess der Nationalrat die Gesetzesrevision mit 127:40 gut, der
Ständerat mit 38 zu 4 Stimmen. 11

Der vom Bundesrat Ende 2002 in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für eine
Totalrevision des Lotteriegesetzes stiess bei den Kantonen auf grossen Widerstand,
obwohl darauf verzichtet worden war, die Hoheit der Kantone bei den Entscheiden
über die Verwendung der Gewinne der gemeinnützigen Grosslotterien anzutasten.
Abgelehnt wurde von ihnen insbesondere die Öffnung des Marktes für neuen
Lotteriegesellschaften. Kritik am Vorschlag kam aber auch von entgegengesetzter Seite.
Eine von den grossen Hilfswerken und Umweltschutzorganisationen gebildete
Trägerschaft für eine neue Lotterie erachtete das Gesetzesprojekt als zu restriktiv, da
die Zulassung von neuen Lotterien immer noch in den Händen der Kantone liegen
würde und diese weiterhin über die Gewinnverteilung entscheiden könnten. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.08.2003
HANS HIRTER

Eine im Jahr 2000 von der parlamentarischen Verwaltungskontrollstelle publizierte
Analyse hatte ergeben, dass das 1995 beschlossene Binnenmarktgesetz sein wichtigstes
Ziel, die landesweite Öffnung von kantonal reglementierten und segmentierten Märkten,
nicht erreicht hat. Infolge restriktiver kantonaler Zulassungsvorschriften seien
bestimmte Märkte (z.B. Sanitär- oder Taxigewerbe) immer noch stark segmentiert und
damit dem freien Wettbewerb entzogen. Eine vom EVD anfangs 2003 eingesetzte
Expertenkommission schlug vor, das Binnenmarktgesetz mit einer Teilrevision
wirksamer auszugestalten. So soll insbesondere nicht nur der freie Marktzugang (bei
Erfüllung der Vorschriften des Herkunftskantons), sondern auch die gewerbliche
Niederlassung garantiert werden. Die Verweigerung der Gewerbeniederlassung wäre
nur noch in gut begründeten Ausnahmefällen zulässig. Um eine Benachteiligung von
Inländern gegenüber Konkurrenten aus der EU zu vermeiden, soll zudem dort, wo keine
interkantonale Abkommen bestehen, die Anerkennung der Fähigkeitszeugnisse nach
dem Muster des EU-Anerkennungsverfahrens geschehen. Da die Erfahrung mit dem
bestehenden Gesetz gezeigt hatte, dass betroffene Individuen nur selten gegen
effektive Marktbehinderungen klagen, beantragte die Expertenkommission schliesslich
auch noch, der Eidg. Wettbewerbskommission ein Beschwerderecht einzuräumen
(bisher durfte sie bei wettbewerbsfeindlichen Entscheiden von kantonalen und
kommunalen Behörden bloss Empfehlungen abgeben). Die im Frühling des
Berichtsjahres durchgeführte Vernehmlassung fiel mehrheitlich positiv aus. Kritik
namentlich an der Ausweitung des freien Marktzugangs kam vor allem von den Kantonen
Genf und Waadt; aber auch Westschweizer Unternehmerverbände sprachen sich gegen
die angestrebte Wettbewerbsverschärfung aus. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund
lehnte den Expertenentwurf zwar nicht ab, kritisierte aber grundsätzlich die
Liberalisierung der Märkte. Der Bundesrat sah sich durch diese Einwände jedoch nicht
zu einem Kurswechsel veranlasst. Er leitete die Teilrevision des Binnenmarktgesetzes
weitgehend in der von den Experten ausgearbeiteten Fassung dem Parlament zu. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2004
HANS HIRTER

Im Frühjahr gab das EVD den Entwurf für ein neues Gesetz über die Information und
den Schutz der Konsumenten in die Vernehmlassung. Dieses soll das seit 1990
existierende Bundesgesetz über die Information der Konsumentinnen und
Konsumenten ergänzen, indem es Minimalvorschriften zur Deklaration von Waren und –
das wäre neu – auch der Preise von Dienstleistungen festhält. Zur Anwendung kommen
sollen diese Bestimmungen insbesondere bei Produkten, die neu auf dem Markt
erscheinen und für die noch keine spezifischen Deklarationsvorschriften in anderen
Bestimmungen (z.B. im Lebensmittelgesetz) erlassen worden sind. Der Vorentwurf sah
im Weiteren auch ein Zivilklagerecht der Konsumentenorganisationen und der
Wirtschafts- und Fachverbände vor. Die Reaktionen waren wenig begeistert. Für die SP
und die Konsumentenorganisationen war der Entwurf zu zahm, für die
Wirtschaftsverbände, die FDP und die SVP ging er zu weit. Die grossen
Detailhandelsketten Coop und Migros kritisierten insbesondere die vorgesehene
Pflicht, die vorgeschriebene Deklaration in drei Landessprachen zu verfassen, was
insbesondere importierte Waren verteuern würde. Angesichts dieser Widerstände
beschloss der Bundesrat, die Vorlage aufzuteilen und von zwei Arbeitsgruppen weiter
bearbeiten zu lassen. Die eine wird sich mit der Revision der Bestimmungen über die
Konsumenteninformation befassen, die andere mit dem Bereich der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.2004
HANS HIRTER
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Produktesicherheit. 14

Nachdem im Vorjahr der Vorentwurf für ein neues Gesetz über die Information und
den Schutz der Konsumenten in der Vernehmlassung auf heftige Kritik gestossen war,
arbeitete die Verwaltung an einer zweigeteilten Vorlage weiter. Der eine Teil behandelt
die Konsumenteninformation, der andere die Vorschriften über die Produktesicherheit.
Den Teil Konsumenteninformation gab der Bundesrat im Sommer in eine neue
Vernehmlassung. Teilrevisionen des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb und des
Obligationenrechts sollen gewährleisten, dass die Kunden über die Identität des
Anbieters und über wesentliche Eigenschaften einer angebotenen Ware oder
Dienstleistung sowie über den effektiv zu bezahlenden Preis informiert werden. Die
Käufer, die Konsumentenorganisationen sowie in bestimmten Fällen auch der Bund
sollen gemäss Vorentwurf über ein Klagerecht gegen nicht korrekt handelnde Firmen
verfügen. Für Konsumenten soll zudem ein Rücktrittsrecht von einem Vertrag
eingeführt werden, falls der Anbieter seine Informationspflicht nicht erfüllt hat. Die
Wirtschaft reagierte skeptisch und warnte vor einer Überregulierung; die
Konsumentenorganisationen waren aus entgegengesetzten Gründen ebenfalls nicht
zufrieden und verlangten ein umfassendes Rahmengesetz. Die FDP und die SVP teilten
die Kritik der Wirtschaft, die SP diejenige der Konsumenten. Angesichts dieses erneut
negativen Ausgangs der Vernehmlassung beschloss der Bundesrat im Dezember
Übungsabbruch. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.07.2005
HANS HIRTER

Das Parlament hiess die Teilrevision des Binnenmarktgesetzes gut. Der Nationalrat
befasste sich als erster damit. Nachdem alle Bundesratsparteien ihre Unterstützung für
die Vorlage bekannt gegeben hatten, scheiterte ein Nichteintretensantrag Zisyadis (pda,
VD), der sie als Symbol der Liberalisierung bekämpfte, deutlich (166:3). Mit 150 zu19
Stimmen abgelehnt wurde auch ein Rückweisungsantrag Nordmann (sp, VD), der
anstelle dieses Gesetzes eine Vereinheitlichung der kantonalen Vorschriften über die
Gewerbe- und Berufsausübung wünschte. In der Detailberatung setzte sich die von der
Kommissionsmehrheit unterstützte Fassung des Bundesrats weitgehend durch. Die in
den letzten Jahren in vielen Kantonen erfolgte Liberalisierung im Gastgewerbe (u.a.
Abschaffung der kantonalen Wirteprüfung) führte jedoch zu einer Gegenreaktion im
Parlament. Der Nationalrat lehnte zwar in erster Lesung die Aufnahme von besonderen
Ausbildungserfordernissen für Wirte ins Binnenmarktgesetz noch ebenso ab wie eine in
die gleiche Richtung zielende Motion. Im Ständerat war Eintreten unbestritten. In der
Detailberatung nahm die kleine Kammer aber eine Schutzbestimmung für das
Gastgewerbe auf. Sie hielt im Lebensmittelgesetz fest, dass der Bundesrat für
Personen, die regelmässig Speisen und Getränke zum sofortigen Verzehr anbieten (d.h.
Beschäftigte in Restaurants und an Imbissständen), minimale Ausbildungsvorschriften
bezüglich Hygienekenntnisse erlassen kann. Eine derartige Vorschrift hatten auch die
kantonalen Lebensmittelchemiker gefordert. Im Differenzbereinigungsverfahren
stimmte auch der Nationalrat diesem Passus zu. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER

Im Frühjahr gab der Bundesrat ein neues Gesetz über die Produktsicherheit in die
Vernehmlassung. Der Schutz soll mit den neuen Bestimmungen durchwegs auf das
Niveau der entsprechenden EU-Richtlinie erhöht werden. Neu geschaffen würde unter
anderem die Kompetenz für die Bundesbehörden, fehlerhafte und gefährliche Geräte
und Apparate vom Markt zurück zu rufen. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2006
HANS HIRTER

Der Wunsch des Europäischen Fussballverbandes (UEFA), die Marketingrechte der
Sponsoren seiner Veranstaltungen besonders zu schützen (insbesondere bei der 2008
in der Schweiz und Österreich stattfindenden Fussball-Europameisterschaft), kam nicht
gut an. Der Bundesrat schlug in einer Vernehmlassung vor, Anbietern von Gütern
jegliche Anspielung auf einen von anderen Firmen gesponserten Anlass zu untersagen
(gemäss bestehendem Recht ist bloss die Verwendung des Logos des Sportanlasses
verboten). Diese Ergänzung des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb lehnten die
politischen Parteien und die Kantonsregierungen einhellig ab. Der Bundesrat
verzichtete in der Folge auf das Vorhaben. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.11.2006
HANS HIRTER
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Der Nationalrat behandelte in der Wintersession eine Revision des Patentrechts. Primär
geht es dabei um die für die Forschung wichtige Einführung eines Patentschutzes für
biotechnologische Erfindungen. Vorgeschlagen hatte der Bundesrat aber auch, ein
Verbot des Parallelimports patentrechtlich geschützter Waren ins Patentgesetz
aufzunehmen. Dieses Verbot stützt sich zur Zeit allein auf ein Bundesgerichtsurteil (so
genannter Kodak-Entscheid) und nicht auf einen expliziten Gesetzesparagraphen ab.
Die vorberatende Kommission des Nationalrats sprach sich dagegen aus. Sie regte an,
diesen Teil aus dem Patentgesetz auszuklammern und in einer separaten Vorlage zu
präsentieren. Damit soll verhindert werden, dass die bereits wegen ihrem
biotechnologischen Aspekt nicht unbestrittene Vorlage in einem allfälligen
Referendumskampf zusätzliche Angriffsfläche bietet. Der Bundesrat erklärte sich mit
diesem Vorgehen einverstanden und auch der Nationalrat stimmte zu. Grundsätzlich
engagierten sich von den politischen Akteuren die FDP, die SVP, Economiesuisse sowie
die Pharma-Industrie für eine gesetzliche Verankerung des Verbots der Parallelimporte
patentrechtlich geschützter Waren, während SP, CVP, Detailhandel, Gewerbeverband,
Bauernverband, Konsumentenorganisation und auch die Weko dagegen waren. Im
Sommer war der Bundesrat, der bisher das Verbot unterstützt hatte, etwas von seiner
Haltung abgewichen. Er gab bekannt, dass er sich im Rahmen eines Abkommens mit der
EU über den Agrarfreihandel für diesen Bereich eine Zulassung von Parallelimporten
patengeschützter Güter (z.B. Dünger oder Pflanzenschutzmittel) aus der EU vorstellen
könnte. Hintergrund dieser Erklärung war, den Landwirten die angestrebte
Marktöffnung für Landwirtschaftserzeugnisse mit der Möglichkeit des Imports von
billigeren Produktionsmitteln etwas erträglicher zu machen. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2006
HANS HIRTER

Die Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements, Doris Leuthard, trieb die
Vorarbeiten für die Einführung des so genannten Cassis-de-Dijon-Prinzips für Waren
aus der EU (d.h. die volle Anerkennung der Zulassungsprüfungen und
Deklarationsvorschriften ihrer Herkunftsländer, auch wenn deren Bestimmungen von
den schweizerischen abweichen) weiter voran. Gegen Jahresende gab der Bundesrat
die Liste der Ausnahmen bekannt, bei denen er von diesem Prinzip der freien Einfuhr
abweichen möchte. Insgesamt sind es nicht wie zuerst von der Verwaltung gefordert
128, sondern nur noch 18. Sie betreffen Bereiche, wo das Interesse am Schutz der
Umwelt oder der Gesundheit als prioritär eingestuft wurde. So etwa bei den Warnungen
vor gesundheitlichen Risiken auf den Zigarettenpäckchen, oder der Kennzeichnung von
Eiern, die von Hühnern aus der in der Schweiz nicht erlaubten Käfighaltung stammen.
Da diese Hinweise aber nicht mehr in zwei sondern nur noch in einer Amtssprache
angegeben werden müssen, würde der Import auch bei diesen Ausnahmen massiv
vereinfacht. Ob konsequenterweise auch auf die von Konsumenten und Landwirten
verteidigte Herkunftsdeklaration verzichtet werden soll, liess der Bundesrat noch
offen. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.11.2007
HANS HIRTER

In der Frage der Parallelimporte patentgeschützter Güter folgte der Ständerat dem
Entscheid des Nationalrats aus der Dezembersession des letzten Jahres, dieses
Problem nicht im Rahmen der laufenden Revision des Patentrechts zu behandeln. Er
überwies dazu eine Motion (06.3633) der Rechtskommission des Nationalrats, die
verlangt, dass der Bundesrat seinen Antrag für eine Beibehaltung des Verbots der
Parallelimporte nochmals überprüft, und er dem Parlament bis Ende 2007 eine neue,
spezielle Botschaft zuleiten soll. Die Regierung kam dieser Forderung nach und legte
kurz vor Jahresende ihren Antrag vor. Sie blieb dabei bei ihrem ursprünglichen
Vorschlag, am Prinzip der nationalen Erschöpfung festzuhalten und das auf einem
Bundesgerichtsurteil basierende Verbot des Parallelimports patentgeschützter Waren
im Patentgesetz zu verankern. Eine Aufhebung des Verbots würde nach Ansicht des
zuständigen Justizministers Blocher, der die bundesrätliche Vorlage mit Engagement
vor den Medien vertrat, den Forschungsstandort Schweiz gefährden. Als einzige
Lockerung sieht der Bundesrat vor, dass bei Produkten, die aus mehreren
Komponenten bestehen, dieser Schutz vor Parallelimporten nur dann gelten soll, wenn
die patentgeschützten Teile funktionswichtig sind. In der im Frühjahr durchgeführten
Vernehmlassung hatten sich die FDP und die SVP sowie die Organisation der
Pharmaindustrie hinter den Bundesrat gestellt. Für eine Liberalisierung sprachen sich
die SP, die Grünen, die CVP sowie die grossen Detailhändler und die
Konsumentinnenorganisation aus. Im Rahmen der im Berichtsjahr zu Ende beratenen
Revision des Landwirtschaftsgesetzes stimmte auch der Nationalrat der Zulassung des
Parallelimports patentgeschützter Agrarproduktionsmittel (Saatgut, Traktoren, Dünger
etc.) zu. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2007
HANS HIRTER
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Der Bundesrat gab im Berichtsjahr den Vorentwurf für eine Teilrevision des
Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen in die Vernehmlassung. Die
Regierung möchte damit das Verfahren bei Bund und Kantonen straffen und
vereinheitlichen. Gewisse Bestimmungen, die sich als wenig praxistauglich gezeigt
hätten (so etwa der Begriff „günstigstes Angebot“) sollen genauer definiert werden. Mit
der Einführung des Leistungsortsprinzips möchte die Regierung Sozialdumping
verhindern, indem sich alle Offertensteller an die Arbeitsbedingungen am Ort der
Leistungserbringung halten müssen. Bei gleich guten Angeboten würde neuerdings
diejenige Firma den Zuschlag erhalten, welche auch Lehrlinge ausbildet. Zudem zog der
Bundesrat auch die Konsequenzen aus den Kostensteigerungen, welche sich beim
NEAT-Gotthard-Projekt infolge der Verzögerungen wegen der Einsprachen gegen den
Vergabeentscheid ergeben hatten: Bei Projekten von überwiegendem öffentlichem
Interesse sollen in Zukunft Einsprachen gegen Vergaben keine aufschiebende Wirkung
mehr haben. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2008
HANS HIRTER

Im Sommer veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für die Einführung des so
genannten Cassis-de-Dijon-Prinzips für Importe aus der EU. Mit einer Teilrevision des
Bundesgesetzes über technische Handelshemmnisse soll die Schweiz autonom, d.h.
ohne entsprechendes Gegenrecht durch die EU, Zulassungsprüfungen und
Deklarationsvorschriften der Herkunftsländer von Produkten auch dann vollständig
anerkennen, wenn deren Bestimmungen von den schweizerischen abweichen. Ziel der
Vorlage ist es, den Wettbewerb im schweizerischen Detailhandel zu stärken und damit
das im europäischen Vergleich hohe Preisniveau zu senken. Um eine Benachteiligung
von inländischen Produzenten zu verhindern, sollen auch diese ihre Waren in der
Schweiz verkaufen dürfen, wenn sie bloss den Normen eines EU-Staates, nicht aber den
schweizerischen genügen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diese Firmen die
entsprechenden Güter effektiv auch in einem EU-Staat in den Verkauf bringen. Für
Lebensmittelimporte schlug der Bundesrat zudem eine Sonderregelung vor, wie sie
auch Deutschland kennt. Neben der Zulassung in der EU oder einem ihrer
Mitgliedsstaaten soll zusätzlich eine Bewilligung durch das Bundesamt für Gesundheit
verlangt werden. Diese wird dann erteilt, wenn das Produkt die Sicherheit und
Gesundheit der Konsumenten nicht gefährdet und bestimmte Minimalanforderungen
bezüglich der Produktinformation erfüllt. Die in der Vernehmlassung vorgebrachte
Forderung, auch ausländische Zulassungsprüfungen, wie sie insbesondere bei
Arzneimitteln vorgeschrieben sind, anzuerkennen, fand beim Bundesrat keine
Unterstützung. Immerhin plant er in diesem Bereich eine Vereinfachung des
schweizerischen Zulassungsverfahrens. Wie dies von Konsumenten und Landwirten
verlangt wurde, muss auch weiterhin die Herkunft von Rohstoffen und Lebensmitteln
deklariert werden. Für die Produktinformation reicht gemäss dem Vorschlag des
Bundesrates die Beschriftung in einer der drei Amtssprachen. Einzig Warn- und
Sicherheitsangaben müssen zwingend auch in Zukunft in der Sprache des Verkaufsorts
verfasst sein. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.2008
HANS HIRTER

Zusätzlich zu dieser einseitigen Anerkennung des Cassis-de-Dijon-Prinzips für Güter
aus der EU schlug der Bundesrat eine weitere Angleichung der schweizerischen
Produktevorschriften an die EU-Normen vor. Formal beantragte er dazu die
Erweiterung des Gesetzes über technische Einrichtungen und Geräte zu einem
Produktesicherheitsgesetz. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.2008
HANS HIRTER

Der Bundesrat konnte sich mit seiner Politik zur Verhinderung von Parallelimporten
patentgeschützter Güter nicht durchsetzen. Das Parlament lehnte seinen Vorschlag aus
dem Vorjahr, das Verbot des Parallelimports patentgeschützter Waren im Patentgesetz
zu verankern ab und beschloss, derartige Importe aus dem Europäischen
Wirtschaftsraum EWR (EU plus Norwegen, Island und Liechtenstein) in Zukunft
zuzulassen. Zudem soll es generell, also auch bei Importen aus nicht dem EWR
angehörenden Ländern, nicht mehr erlaubt sein, sich auf den Patentschutz zu berufen,
wenn es sich lediglich um Patente für unwichtige Produktekomponenten wie z.B. den
Verschluss eines Gefässes handelt.

Der Nationalrat beschäftigte sich als Erstrat mit den Vorschlägen des Bundesrates. Eine
recht deutliche Kommissionsmehrheit beantragte, die nationale Erschöpfung der
Patente durch eine regionale, d.h. einseitig auf die EU ausgeweitete Erschöpfung zu
ersetzen. Damit wäre das Produkt zwar weiterhin vor Nachahmung geschützt, aber die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2008
HANS HIRTER
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handelsrechtlichen Vorrechte, welche es dem Patentinhaber erlauben, die
Vertriebskanäle zu beschränken, würden innerhalb der definierten Handelsregion
abgeschafft. Nach Ansicht der WAK wären davon namentlich bei Medikamenten
erhebliche Preissenkungen zu erwarten. Dem Argument von Bundesrat und
Pharmaindustrie, dass sich dieser Verzicht auf das bestehende Vermarktungsmonopol
für die Produzenten von patentgeschützten Arzneimitteln negativ auf den
Forschungsstandort Schweiz auswirken würde, hielt die WAK entgegen, dass gerade in
dieser Branche die Forschung und Entwicklung ohnehin international organisiert sei.
Die SP, die GP, die Grünliberalen und eine Mehrheit der CVP unterstützten die WAK-
Mehrheit. Dabei wäre die Linke eigentlich lieber noch weiter gegangen und hätte nicht
nur die regionale, sondern die internationale Erschöpfung eingeführt. Aus
abstimmungstaktischen Gründen zog sie aber einen entsprechenden Antrag zurück. Die
FDP und die SVP sprachen sich für die Bundesratslösung der nationalen Erschöpfung
aus und konnten sich dank der Unterstützung von einigen CVP-Abgeordneten mit 93 zu
88 Stimmen bei 12 Enthaltungen durchsetzen. Die Organisationen des Detailhandels
hatten bereits vor den Nationalratsverhandlungen gedroht, zusammen mit
Konsumentenorganisationen und den Krankenkassen eine Volksinitiative zur Aufhebung
des Verbots der Parallelimporte zu lancieren.

Die WAK des Ständerats empfahl wie ihre Schwesterkommission der grossen Kammer
einen Systemwechsel. Mit der einseitigen Einführung der auf den EWR bezogenen
regionalen Erschöpfung sollten die handelsrechtlichen Beschränkungen für Importe
patentgeschützter Waren aus diesem Raum abgeschafft werden. Ausgenommen vom
freien Import wären allerdings Artikel, deren im Vergleich zur Schweiz tiefere Preise
vom Staat festgelegt sind, wie dies gerade im Pharmabereich in der EU die Norm ist.
Von den Vorschlägen des Bundesrates blieb einzig die grundsätzliche Aufhebung des
Importverbots bei Waren, deren durch ein Patent geschützte Komponenten für das
Produkt von untergeordneter Bedeutung sind. Vertreter der FDP und der SVP sowie
Bundesrätin Widmer-Schlumpf kritisierten erfolglos die nicht auf Gegenseitigkeit
beruhende Beschränkung auf den EWR. Diese Limitierung auf den EWR sei wegen der
Meistbegünstigungsklausel im internationalen Handelsrecht rechtlich nicht haltbar. Der
Ständerat stimmte trotz dieser Einwände mit 31 zu 12 Stimmen dem Konzept seiner WAK
zu.

Die WAK-NR unterstützte in der Differenzbereinigung diese Beschlüsse der kleinen
Kammer. Das Plenum folgte aber mit 94 zu 91 Stimmen einem Antrag Markwalder (fdp,
BE), der auf die vom Bundesrat beantragte gesetzliche Festschreibung der nationalen
Erschöpfung verzichten und – zumindest bis zum Vorliegen eines gegenseitigen
Abkommens mit der EU – das Verbot der Parallelimporte patentgeschützter Güter
weiterhin bloss auf das frühere Bundesgerichtsurteil im Fall Kodak abstützen wollte.
Nachdem der Ständerat mit 26 zu 14 Stimmen noch einmal auf seiner Position beharrt
hatte, gab die grosse Kammer nach. In der Schlussabstimmung lautete das Verdikt für
einen Systemwechsel (Zulassung von Parallelimporten patentgeschützter Güter aus
EU/EWR-Staaten mit Ausnahme von solchen mit staatlich festgelegten Preisen) in der
kleinen Kammer 40 zu 1 bei zwei Enthaltungen und im Nationalrat 102 zu 85, wobei die
Opposition weiterhin aus der geschlossenen SVP und der fast einstimmigen FDP kam. 25

Im März beauftragte der Bundesrat das EVD mit der Ausarbeitung des Vorentwurfs für
eine Teilrevision des Kartellgesetzes. Dabei soll insbesondere die
Wettbewerbskommission als unabhängige Behörde gestärkt werden. Diese
Stossrichtung war von einer Expertengruppe vorgeschlagen worden, welche die
Auswirkungen der letzten Kartellrechtsrevision von 2004 evaluiert hatte. Eine
ernsthafte Auseinandersetzung zeichnet sich beim Vorschlag einiger Experten ab, das
Verbot vertikaler Absprachen zu lockern. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.03.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als erster mit der im Vorjahr vom Bundesrat
vorgeschlagenen Einführung des so genannten Cassis-de-Dijon-Prinzips für Importe
aus der EU. Es gab im Rat keine grundsätzliche Opposition. In der Detailberatung
brachte er noch einige von seiner Kommission vorgeschlagene und auch vom Bundesrat
unterstützte Änderungen an. Er verabschiedete das Gesetz über die technischen
Handelshemmnisse einstimmig (bei fünf Enthaltungen) und hiess auch das
Produktesicherheitsgesetz ohne Gegenstimme gut.

Im Nationalrat gab es sowohl von der SVP als auch von den Grünen Widerstand gegen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2009
HANS HIRTER
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das Projekt. Ihre gegenseitig unterstützten Nichteintretens- und Rückweisungsanträge
scheiterten mit 98 zu 77 resp. 98 zu 78 Stimmen. Für die Grünen stand dabei das
Unterlaufen von strengeren schweizerischen Normen, beispielsweise im Umweltschutz,
im Vordergrund, bei der SVP die allfällige Benachteiligung schweizerischer
Unternehmen. Gemeinsam war beiden die Kritik an der Einseitigkeit der Marktöffnung:
Wenn schweizerische Produzenten schon kein entsprechendes Gegenrecht in der EU in
Anspruch nehmen können, hätten von der EU zumindest Gegenleistungen in
Verhandlungen zu anderen wirtschaftspolitischen Bereichen verlangt werden können.
Die vorberatende Kommission hatte allerdings den Bedenken bezüglich
Inländerdiskriminierung bereits Rechnung getragen und einen entsprechenden Antrag
Baader (svp, BL) angenommen. Zur Verteidigung der Einseitigkeit der
Importliberalisierung gab Kommissionssprecher Theiler (fdp, LU) zu bedenken, dass es
illusorisch wäre zu glauben, die EU wäre bereit, schweizerische Sicherheitsvorschriften
zu anerkennen, wenn diese von EU-Normen abweichen. In der Detailberatung nahm der
Nationalrat einen Antrag Scherer (svp, ZG) an, der verlangte, dass bei den
Produkteinformationen auch das Herkunftsland angegeben werden muss. Das
Produktesicherheitsgesetz nahm der Rat gegen den Widerstand der SVP an.

In der Differenzbereinigung beschloss der Ständerat, dass nur bei Lebensmitteln und
Rohstoffen das Herkunftsland angegeben werden muss, hingegen nicht bei
verarbeiteten Gütern, wo dieses Kriterium wesentlich komplexer zu handhaben ist. Die
grosse Kammer schloss sich dieser Variante an. In der Schlussabstimmung hiess der
Ständerat das Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse mit 40 zu 2
Stimmen gut. Im Nationalrat fiel das Ergebnis mit 101 zu 82 Stimmen knapper aus; die
SVP hatte geschlossen (bei einer Enthaltung) und die Grünen fast geschlossen (eine
Enthaltung und zwei Ja-Stimmen) dagegen votiert. Beim Produktesicherheitsgesetz war
im Nationalrat nur die SVP dagegen; der Ständerat war einstimmig dafür. Eine kleine
Gruppierung von Landwirten aus der Westschweiz lancierte das Referendum gegen das
Gesetz über die technischen Handelshemmnisse. Obwohl sie von der SVP, der GP, den
SD, der PdA und der Jungen SVP unterstützt wurden, brachten sie mit rund 46 000
nicht genügend Unterschriften zusammen. 27

Auf den 1. Juli setzte der Bundesrat das neue Patentgesetz in Kraft. Dieses erlaubt den
Parallelimport patentgeschützter Güter aus der EU (mit Ausnahme von
Medikamenten). 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.2009
HANS HIRTER

Im Herbst beantragte der Bundesrat eine Teilrevision des Bundesgesetzes über den
unlauteren Wettbewerb (UWG). Es geht dabei um bessere Möglichkeiten zur
Bekämpfung einzelner Missstände bei geschäftlichen Angeboten. So sollen
insbesondere täuschende und irreführende Praktiken von Firmen, welche Einträge in
Branchenregister und ähnliches anbieten, unterbunden werden. Auch gegen
Verkaufsmethoden nach dem so genannten Schneeballprinzip soll neu mit dem UWG
vorgegangen werden können. Käufer von Waren und Dienstleistungen sollen zudem
besser vor unfairen Bestimmungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
geschützt werden. Schliesslich soll auch die Klageposition des Bundes verbessert
werden. Dieser könnte in Zukunft nicht nur dann eine in der Schweiz tätige Firma
einklagen, wenn durch deren unlauteres Geschäftsgebaren der Ruf der Schweiz im
Ausland gefährdet ist, sondern auch dann, wenn KMU und Konsumenten im Inland
geschädigt werden. Da heute derartige Delikte oft im Internet und in
grenzüberschreitendem Rahmen begangen werden, soll via Amtshilfebestimmungen
auch die Zusammenarbeit mit den Behörden anderer Staaten ausgebaut werden. Mit
dem Argument, dass dies auch vom Bundesrat in dieser UWG-Revision vorgeschlagen
werde, gab der Nationalrat einer vom Ständerat angenommenen parlamentarischen
Initiative Sommaruga (sp, BE: 06.489) für ein Verbot von unfairen Bestimmungen in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Folge. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.09.2009
HANS HIRTER

Im Sommer 2009 hatte der Bundesrat beschlossen, die Totalrevision des
Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) zu sistieren. Dies
aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse sowie der Verzögerungen bei der Revision
des Vergaberechts (Government Procurement Agreement) im Rahmen der WTO, auf
welches das schweizerische Gesetz abgestimmt werden soll. Dringende Aspekte wie die
Modernisierung des Beschaffungswesens mittels elektronischer Ausschreibung und die
Flexibilisierung anhand funktionaler Vergabekriterien regelte er mit einer Teilrevision
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der Beschaffungsverordnung, die zu Beginn des Berichtsjahrs in Kraft trat. Über eine
vorgezogene Teilrevision des BöB sollen zudem die Vergabeverfahren beschleunigt
werden. Dadurch erhofft der Bundesrat, Kostensteigerungen künftig zu vermeiden, wie
sie der öffentlichen Hand über die Blockierung von Neat-Gotthard-Projekten aufgrund
von Einsprachen gegen Vergabeentscheide entstanden waren. Der bisher geltende
Grundsatz der fehlenden aufschiebenden Wirkung soll dabei umgekehrt und den
Bestimmungen im übrigen Verwaltungsrecht angepasst werden. Neu käme dabei allen,
und nicht nur den per Gerichtsentscheid nachträglich bestimmten Beschwerden eine
aufschiebende Wirkung zu. Vergaben von qualifiziertem und gewichtigem öffentlichen
Interesse hingegen, die mit einem hohen Verzögerungsschaden einhergehen würden,
wäre die aufschiebende Wirkung auch im Beschwerdefall grundsätzlich entzogen. 30

Gestützt auf einen Evaluationsbericht aus dem Vorjahr eröffnete der Bundesrat im
Sommer die Vernehmlassung zur Teilrevision des Kartellgesetzes. In institutioneller
Hinsicht sollen eine unabhängige Wettbewerbsbehörde (ohne Einsitz der
Wirtschaftsverbände) und ein erstinstanzliches Bundeswettbewerbsgericht geschaffen
werden. Ersteres wäre zuständig für die Durchführung allfälliger Untersuchungen und
letzteres würde mit der Fallbeurteilung betraut. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Am 1.7.2010 trat das neue Bundesgesetz über die Produktesicherheit in Kraft, das die
schweizerische Rechtsetzung, vorbehältlich sektorieller Regelungen im Bundesrecht, an
die entsprechende EG-Gesetzgebung angleicht. Mit der dazugehörenden Verordnung
wurden die Grundlagen für eine vom Seco und dem Büro für Konsumentenfragen
gemeinsam betriebene Melde- und Informationsstelle geschaffen. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Herbst begann die kleine Kammer als Erstrat mit der Lesung zur Teilrevision des
Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG). Die Schaffung von
Rechtsgrundlagen für die Zusammenarbeit mit ausländischen
Lauterkeitsaufsichtsbehörden und die Stärkung der Rechtsdurchsetzung waren
unbestritten. In den Detailberatungen zum materiellen Lauterkeitsschutz hingegen
wurden zwei breiter diskutierte Anträge gestellt. Angenommen wurde schliesslich der
Vorstoss Savary (sp, VD). Er will die Missachtung von Telefonbuch-Vermerken für die
Unterlassung von Werbeanrufen (mit einem Stern gekennzeichnete Nummern), als
missbräuchlichen Tatbestand in den Katalog unlauterer Werbemethoden aufnehmen.
Der Antrag Frick (cvp, SZ) hingegen, Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) nach
bestehendem Recht lauterkeitsrechtlich weiterhin nur unter dem Tatbestand der
Irreführung zu beurteilen, wurde abgelehnt. In Übereinstimmung mit dem Bundesrat
wünscht sich der Ständerat künftig die Möglichkeit einer offenen und freien – auch
inhaltlichen – gerichtlichen Beurteilung von AGB nach den Regeln von Treu und
Glauben. In der Schlussabstimmung wurde der Revisionsentwurf einstimmig
angenommen und damit zur Beurteilung an den Zweitrat überwiesen. 33
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SUZANNE SCHÄR

Im Berichtsjahr befand sich das Schweizerische Kartellrecht in einer Umbruchsphase.
Neben der laufenden Revision des Kartellgesetzes, die eine grundlegende institutionelle
Reform vorsah und welche der Bundesrat im Jahr 2010 in die Vernehmlassung
geschickte hatte, eröffnete die Landesregierung zwei weitere Reformvorhaben. Im
Frühling präsentierte die Regierung einen Vernehmlassungsvorschlag zum Kartellgesetz,
der auf eine im Vorjahr überwiesene Motion Schweiger (fdp, ZG) zurückging. Im Sommer
gab der Bundesrat zudem im Rahmen der Debatte über die Frankenstärke seine Absicht
bekannt, ein grundsätzliches Verbot von harten Kartellen einzuführen. Durch das
Grundsatzverbot für Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen fasste die
Landesregierung einen kartellrechtlichen Paradigmenwechsel ins Auge. Im September
wurde die entsprechende Revisionsvorlage in die Vernehmlassung geschickt. 

Durch die Annahme der erwähnten Motion Schweiger (fdp, ZG) im Jahre 2010 hatte das
Parlament den Bundesrat zu einer Teilrevision des Kartellgesetzes beauftragt. Die
Motion beinhaltete zwei Anliegen. Zum einen verlangte sie, dass Unternehmen mit einer
reduzierten Verwaltungssanktion belegt werden, sofern sie ein Programm zur
Beachtung der kartellgesetzlichen Regelungen betreiben, das hohen Anforderungen
genügt. Zum anderen forderte sie zur Stärkung der Compliance-Anstrengungen der
Unternehmen Strafsanktionen auch gegen natürliche Personen im Fall ihrer aktiven
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Beteiligung an Kartellabsprachen mit Wettbewerbern. Ende März schickte der
Bundesrat die aus diesen beiden Aspekten bestehende Vorlage in die Vernehmlassung.
Die Sanktionsmilderung bei wirksamen Kontrollmechanismen stellte nach Ansicht der
Landesregierung eine weitreichende Konzession an die Unternehmen dar, welche nur in
wenigen Staaten praktiziert wurde. Der Bundesrat schlug vor, dieses Anliegen durch
eine entsprechende Ergänzung von Artikel 49a des Kartellgesetzes umzusetzen.
Bezüglich der Bestrafung von natürlichen Personen stellte der Bundesrat zwei Varianten
zur Diskussion. Die mildere Variante A beinhaltete verwaltungsrechtliche Sanktionen.
Diese umfassten Arbeitsverbote und den Einzug von Lohnbestandteilen, die aufgrund
von Kartellabsprachen erzielt werden. Dagegen beinhaltete Variante B bei harten
Kartellen strafrechtliche Sanktionen, welche Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu
drei Jahren vorsahen. 34

Wie bereits im Herbst 2010 die kleine Kammer trat auch der der Nationalrat auf die
Teilrevision des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) ein. In der
Detailberatung schuf der Nationalrat allerdings eine gewichtige Differenz zum
Ständerat. Mit den verschärften Regelungen gegen missbräuchliche Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB) von Firmen kippte die grosse Kammer das Herzstück der
Revision aus der Vorlage. Nach geltendem Recht konnten allgemeine
Geschäftsbedingungen inhaltlich nicht überprüft werden, da lediglich deren
irreführende Verwendung verboten war. Um Missbräuche zu bekämpfen, erachtete es
der Bundesrat als notwendig, treuwidrige oder ungewöhnliche Bestimmungen zum
Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten zu verbieten. Während der Ständerat
im vergangenen Jahr diesen Vorschlag einstimmig annahm, erteilte ihm im Nationalrat
eine Mehrheit aus 100 gegen 72 Stimmen eine Abfuhr. Der Nationalrat folgte damit der
Empfehlung seiner Rechtskommission. Die aus FDP, SVP und Teilen der CVP
zusammengesetzte Gegnerschaft des bundesrätlichen Vorschlags führte ins Feld, dass
dieser die Vertragsfreiheit zu stark einschränkte. Es sei Aufgabe der Konsumentinnen
und Konsumenten, problematische Passagen der AGB zu streichen. Die Befürworter der
strengeren Regelung hielten dieses Argument für realitätsfremd, da ihrer Ansicht die
Konsumentinnen und Konsumenten bezüglich AGB nicht auf Augenhöhe mit den
Anbietern verhandelten. Dagegen übernahm der Nationalrat die Vorschriften gegen
nutzlose Registereinträge und Schneeballsysteme sowie die vom Ständerat
eingebrachten Regeln gegen Gewinnversprechen, die an Werbefahrten oder einen
Kaufzwang geknüpft sind. Erfolglos bekämpfte die SVP das Verbot von
Lockvogelangeboten. Ebenfalls alleine war die Volkspartei in ihrem Widerstand gegen
eine verstärkte Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden bei
grenzüberschreitenden Betrügereien. Der Nationalrat nahm die Gesetzesrevision
deutlich mit 148 zu 23 Stimmen an. Widerstand kam erneut aus den Reihen der SVP.

Der Ständerat erarbeitete daraufhin einen Kompromissvorschlag zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, der in etwa den in der Europäischen Union geltenden
Bestimmungen entsprach. Dieser beschränkte die verschärfte Definition der
Unlauterbarkeit von AGB auf Fälle mit benachteiligten Konsumentinnen und
Konsumenten, wodurch die übrigen Handelsstufen – insbesondere Geschäfte zwischen
Unternehmen - davon ausgenommen waren. Zudem strich der Ständerat den Begriff
der erheblichen Abweichung von der gesetzlichen Ordnung aus der Vorlage. Der
Nationalrat lehnte den ständerätlichen Kompromissvorschlag jedoch zwei Mal ab, womit
die Differenz zwischen den beiden Räten bestehen blieb. Der Nationalrat selber hatte
Mitte Juni eine leicht angepasste Formulierung beschlossen, welche allerdings keine
abstrakte Normenkontrolle vorsah. In der einberufenden Einigungskonferenz setzte
sich schliesslich die ständerätliche Version mit 15 zu 10 Stimmen durch. Im Nationalrat
äusserten Vertreter von FDP und SVP zwar ihren Unmut, die Gegner stellten aber keinen
Antrag auf Ablehnung, um die Gesamtvorlage nicht zu gefährden. Beide Kammern
stimmten dem Antrag der Einigungskonferenz zu. In der Schlussabstimmung wurde die
Gesetzesrevision vom Ständerat bei einer Enthaltung mit 41 zu 0 Stimmen und vom
Nationalrat mit 158 zu 29 Stimmen angenommen. 35
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Auslöser für die im August durch den Bundesrat in Angriff genommene Anpassung des
Kartellgesetzes war die weit verbreitete Kritik an den überhöhten Importpreisen, die im
Sommer nicht zuletzt in den Medien mit grosser Heftigkeit vorgebracht wurde. Die
aufgrund des starken Schweizer Frankens entstandenen Währungsgewinne wurden
kaum an die inländischen Konsumenten weitergegeben. Der Bundesrat beabsichtigte
horizontale Preis-, Mengen und Gebietsabreden sowie vertikale Preisbindungen und
Gebietsabschottungen im Grundsatz zu verbieten. Dieser Vorschlag liess insofern
aufhorchen, als sich der Bundesrat im Vorjahr bei vertikalen Abreden noch für eine
Lockerung ausgesprochen hatte. Das Grundsatzverbot sah eine
Rechtfertigungsmöglichkeit für jene Unternehmen vor, welche im Einzelfall nachweisen
können, dass ihre Abreden die wirtschaftliche Effizienz nicht auf negative Weise
beeinflussen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine bestimmte Abrede zu
einer Kostensenkung oder einer Qualitätsverbesserung führt, aber gleichzeitig keine
Möglichkeit zur Beseitigung wirksamen Wettbewerbs bietet. Das angestrebte
Teilkartellverbot (d.h. Grundsatzverbot von Kartellen in Kombination mit der Umkehr
der Beweislast zu Ungunsten der beteiligten Unternehmen) bezeichnete der Bundesrat
denn auch als Paradigmenwechsel in der Kartellgesetzgebung. Für diese Verschärfung
des Kartellgesetzes führte der Bundesrat eine Vernehmlassung im Eilverfahren durch,
welche die Form einer Konferenz annahm. Skeptisch äusserten sich die
Wirtschaftsverbände. Sie übten Kritik am vorgeschlagenen Tempo, welches fundierte
Abklärungen verunmöglichen würde. Parteipolitisch stiess das sogenannte
Teilkartellverbot mit Rechtfertigungsmöglichkeit jedoch auf breite Unterstützung. Von
den grossen Parteien sprach sich lediglich die SVP energisch dagegen aus. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2011
LAURENT BERNHARD

Im November legte der Bundesrat schliesslich die Eckwerte einer umfassenden
Revision des Kartellgesetzes vor, welche die laufenden Reformvorhaben in eine Vorlage
integrierte. Im Zentrum standen neben dem Teilkartellverbot, die verbesserte Kontrolle
von Unternehmenszusammenschlüssen, wobei die in der Europäischen Union
geltenden Bestimmungen als Vorbild dienten, Sanktionsminderungen bei Vorliegen von
Compliance-Programmen sowie institutionelle Reformen (Mutation des Sekretariates
der Wettbewerbskommission zu einer Anklagebehörde sowie die Schaffung einer neuen
Kammer für Wettbewerbsrecht am Bundesverwaltungsgericht). Mit dieser Revision
verfolgte die Landesregierung das Ziel, die Wettbewerbsentscheide rechtsstaatlich
besser zu verankern und besonders schädliche Formen von Kartellabreden zu
verbieten. Zudem bezweckte sie, Fusionen zu untersagen oder mit Auflagen und
Bedingungen zu belegen, wenn Zusammenschlüsse zu einer erheblichen Behinderung
des Wettbewerbs führen, sofern sie nicht durch Effizienzgewinne kompensiert werden.
Der Bundesrat versprach dem Parlament bis Anfang 2012 die Botschaft zur
Kartellgesetzrevision im Rahmen eines Gesamtpakets vorzulegen. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
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LAURENT BERNHARD

Im Februar des Berichtsjahres unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine
Botschaft zur Revision des Kartellgesetzes. Das Ziel bestand darin, im Interesse einer
liberalen Marktordnung den Wettbewerb in der Schweiz zu intensivieren. Die
beantragte Revision setzte sich aus sechs Hauptpunkten zusammen. Erstens wurde eine
institutionelle Reform ins Auge gefasst, die auf die Schaffung einer unabhängigen
Wettbewerbsbehörde sowie eines unabhängigen erstinstanzlichen
Wettbewerbsgerichts abzielte. Zweitens beantragte der Bundesrat ein grundsätzliches
Verbot von horizontalen Preis-, Mengen- und Gebietsabreden sowie vertikalen
Preisbindungen und Gebietsabschottungen. Im Rahmen dieses Paradigmenwechsels
sollten jedoch abweichende Rechtfertigungsmöglichkeiten zugelassen werden. Der
dritte Revisionspunkt betraf die Ausweitung der Klagelegitimation auf die Endkunden.
Bis dato waren nur jene Wirtschaftsteilnehmer zur Klage berechtigt, die in der
Aufnahme und Ausübung des Wettbewerbs behindert wurden. Viertens bezweckte die
Revision eine Stärkung und Vereinfachung der Zusammenschlusskontrolle, wobei eine
Orientierung an den in der Europäischen Union geltenden Bestimmungen im
Vordergrund stand. Fünftens schlug der Bundesrat als Antwort auf einer im Jahre 2010
überwiesenen Motion Schweiger (fdp, ZG) vor, dass wirksame und adäquate
Massnahmen zur Einhaltung von kartellrechtlichen Bestimmungen (sogenannte
Compliance-Programme) als sanktionsmildender Faktor für Unternehmen
berücksichtigt werden konnten. Sechstens beinhaltete die Botschaft eine Verbesserung
des Widerspruchsverfahrens, das den betroffenen Unternehmen bei drohenden
Sanktionen frühzeitig Rechtssicherheit verschaffen sollte. 38
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Im Mai unterzeichnete die Schweiz ein Wettbewerbsabkommen mit der EU. Dieses
regelte die Zusammenarbeit zwischen den Wettbewerbsbehörden der beiden
Vertragsparteien, ohne dass das Wettbewerbsrecht harmonisiert wurde. Das
Abkommen setzte sich einen wirksameren Vollzug zum Ziel, indem es die gegenseitige
Mitteilung von entsprechenden Massnahmen und die Koordinierung von miteinander
verbundenen Sachverhalten ermöglichte. Darüber hinaus sollten im Falle von parallelen
Untersuchungsverfahren die Schweizerische Wettbewerbskommission (WEKO) und die
Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission vertrauliche Informationen und
Beweismittel austauschen können. Bis dato konnten die Wettbewerbsbehörden davon
nur unter Einverständnis der von einem Verfahren betroffenen Unternehmen Gebrauch
machen. Bevor der Vertrag in Kraft treten konnte, mussten das EU-Parlament und die
Regierungen der Mitgliedsstaaten sowie die eidgenössischen Räte dem Abkommen
zustimmen. Nur wenige Tage nach Bekanntgabe des Vertragsabschlusses
verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft. Darin vertrat die Landesregierung unter
anderem die Ansicht, dass das Abkommen einen Beitrag zur Bekämpfung der
“Hochpreisinsel Schweiz“ leisten würde. In der Herbstsession genehmigte der
Nationalrat das Wettbewerbsabkommen mit 128 zu 44 Stimmen. Einzig die Fraktion der
SVP sprach sich dagegen aus. Der Entscheid des Ständerats war am Jahresende noch
hängig. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
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LAURENT BERNHARD

Der Ständerat befasste sich in der Frühjahrssession des Berichtsjahres als Erstrat mit
der Revision des Kartellgesetzes. Auf institutioneller Ebene erteilte die kleine Kammer
der vom Bundesrat vorgeschlagenen Schaffung einer Gerichtsinstanz eine Abfuhr.
Ausschlaggebend für diesen Entscheid war die Befürchtung einer Verlängerung der
Verfahren. Stattdessen beschloss der Ständerat eine Professionalisierung und
Verkleinerung der Wettbewerbskommission (WEKO). Das zwölfköpfige Gremium, in dem
bis anhin auch Vertreter von vier Verbänden (Economiesuisse, Schweizerischer
Gewerbeverband, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Stiftung für
Konsumentenschutz) Platz nahmen, sollte auf fünf unabhängige Sachverständige
reduziert werden. In Bezug auf das Teilkartellverbot, d.h. die Grundsatzverbote von
Preis-, Mengen- und Gebietsabreden zwischen Konkurrenten (Horizontalabreden)
sowie von vertikalen Preisbindungen und Gebietsabschottungen zwischen Produzenten
und Händlern (Vertikalabreden) folgte die kleine Kammer den bundesrätlichen
Anträgen. Der Ständerat sprach sich bei den Vertikalabreden dafür aus, im Einzelfall
abweichende Rechtfertigungsmöglichkeiten zuzulassen, sofern von solchen Abreden
eine effizienzsteigernde Wirkung ausging. Entgegen dem Vorschlag des Bundesrats
sollte die Beweisführung jedoch nicht den Unternehmen, sondern der
Wettbewerbsbehörde obliegen. Ausserdem legte der Ständerat fest, dass
wettbewerbsfördernde Arbeitsgemeinschaften und Poolverträge weiterhin zulässig
bleiben sollten. Diese Kooperationsformen waren in der Baubranche und in der
Versicherungsbranche häufig anzutreffen. Schliesslich sollten Bagatellfälle nicht von der
WEKO aufgegriffen werden. Für eine Überraschung sorgte die Annahme eines
Minderheitsantrags Hess (fdp, OW). Dieser sah – im Sinne einer im Vorjahr vom
Nationalrat angenommenen Motion Birrer-Heimo (sp, LU) – vor, dass Lieferanten aus
OECD-Ländern ihre Schweizer Kunden zu den dort üblichen Bedingungen beliefern
mussten. Dieser Entscheid, der die Bekämpfung der “Hochpreisinsel Schweiz“
bezweckte, kam deutlich mit 25 zu 12 Stimmen zu Stande. Vertreter der unterlegenen
Kommissionsmehrheit machten vergebens darauf aufmerksam, dass ein solcher
Lieferzwang für ausländische Unternehmen ohne Schweizer Niederlassung kaum
durchsetzbar war und der international gängigen Praxis widersprach. Nicht zuletzt
aufgrund des Umstandes, dass der Ständerat die Vorlage in gewissen Bereichen
grundlegend verändert und somit neue Fragen aufgeworfen hatte, beschloss die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) im April, den
Eintretensentscheid zu vertagen und weitere Abklärungen durchzuführen. Dies betraf
vor allem den Umbau der Wettbewerbskommission und die Frage des Lieferzwangs. In
der Presse wurde dies als Verzögerungstaktik einer aus Gewerbe- und
Gewerkschaftsvertretern bestehenden unheiligen Allianz interpretiert. Im Oktober gab
die WAK-NR bekannt, dass sich eine Mehrheit von 13 zu 9 Kommissionsmitgliedern
gegen das vom Ständerat beschlossene Teilkartellverbot ausgesprochen hatte. Ein
Gelingen der Gesetzesrevision erschien somit zunehmend ungewiss. 40
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Nachdem sich der Ständerat im März 2013 mit der Revision des Kartellgesetzes
auseinandergesetzt und in einigen zentralen Punkten Anpassungen am bundesrätlichen
Entwurf vorgenommen hatte, sprach sich im Januar 2014 die Kommission für Wirtschaft
und Abgaben des Nationalrates (WAK-NR) gegen die Vorlage aus und stellte der grossen
Kammer den Antrag, nicht auf die Vorlage einzutreten. Die Gründe für die Ablehnung
waren laut Medienmitteilung der WAK-NR unterschiedlich: Einige
Kommissionsmitglieder begründeten ihren Entscheid damit, dass in der ständerätlichen
Detailberatung Bestimmungen aus der Vorlage gestrichen worden waren, die in ihren
Augen für die Stärkung des Wettbewerbs und die Bekämpfung der Schweizer
Hochpreisinsel von zentraler Bedeutung gewesen wären. Andere lehnten die Vorlage ab,
weil sie zum einen das geltende Recht für genügend hielten und weil es zum anderen
noch keine Rechtspraxis gab, die man hätte revidieren können. Die grosse Kammer
folgte im März 2014 dem Vorschlag der WAK-NR und entschied mit 106 zu 77 Stimmen
bei 4 Enthaltungen, nicht auf die Vorlage einzutreten. Die kleine Kammer hielt im Juni
2014 ihrerseits am Entscheid des Vorjahrs fest und spielte damit den Ball an den
Nationalrat zurück. Im Vorfeld der Herbstsession 2014 liess die WAK-NR verlauten, dass
man der grossen Kammer nun doch empfehle, auf den Entwurf einzutreten. In einigen
zentralen Punkten widersprach die WAK-NR jedoch dem ständerätlichen Entscheid und
bereitete zahlreiche Anträge vor. So zog sie es in Bezug auf das Teilkartellverbot, d.h.
den Grundsatzverboten von Preis-, Mengen- und Gebietsabreden zwischen
Konkurrenten (Horizontalabreden) sowie von vertikalen Preisbindungen und
Gebietsabschottungen zwischen Produzenten und Händlern (Vertikalabreden) vor, an
der geltenden Regelung festzuhalten. Zudem hielt eine Mehrheit der
Kommissionsmitglieder die Regelung des Ständerates betreffend die unzulässige
Behinderung des Einkaufs im Ausland für impraktikabel. Die WAK-NR schlug ihrerseits
eine Kompromisslösung über den Begriff des Missbrauchs der relativen Marktmacht vor.
Betreffend die institutionelle Reform sprach sich die Kommission für eine auf 7
Mitglieder beschränkte, ausschliesslich aus unabhängigen Sachverständigen
bestehende Wettbewerbskommission (WEKO) aus und lehnte den ständerätlichen
Antrag für eine 11-köpfige WEKO ab. Obgleich sich die Kommissionsmehrheit für ein
Eintreten stark machte, fand sich im Nationalrat auch in der Herbstsession 2014 keine
Mehrheit für den Antrag: Mit 99 zu 80 Stimmen bei 12 Enthaltungen folgte die grosse
Kammer einem Minderheitsantrag Rime (svp, FR) und versenkte den Entwurf zum
Kartellgesetz damit definitiv. Die Medien bezeichneten die Revision des Kartellgesetzes
als „Musterbeispiel einer gescheiterten Vorlage“. Die vom Bundesrat beabsichtigte
Stärkung der WEKO galt zu Beginn als ein mehrheitsfähiges Anliegen. Während
grundlegender Widerstand gegen den Vorschlag des Bundesrats aus der SVP, der BDP
und vom Gewerbeverband kam, die alle einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf in
Abrede stellten, erhielten die Gegner im Nationalrat überraschend Unterstützung von
einer Mehrheit der Grünen und einer Minderheit der SP. Wirtschafts- und
Gewerkschaftskreise wehrten sich gegen die Verkleinerung und Professionalisierung
der WEKO. Anstelle des 11- bis 15-köpfigen Gremiums, dem neben unabhängigen
Sachverständigen auch Vertreter von vier Verbänden (Economiesuisse, Schweizerischer
Gewerbeverband, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Stiftung für
Konsumentenschutz) angehören, hätte die Kommission gemäss Ständerat auf fünf
unabhängige Sachverständige reduziert werden sollen. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.10.2014
DAVID ZUMBACH

Am 1. Dezember 2014 trat das im Vorjahr unterzeichnete Wettbewerbsabkommen mit
der EU in Kraft. Dieses setzt sich zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den
Wettbewerbsbehörden der Schweiz und der EU zu stärken, indem es die gegenseitige
Mitteilung von entsprechenden Massnahmen und die Koordinierung von miteinander
verbundenen Sachverhalten ermöglicht. Das Abkommen war rein verfahrensrechtlicher
Natur und verlangte keine Harmonisierung des materiellen Rechts. Zuvor hatte der
Ständerat im Juni 2014 das Abkommen einstimmig angenommen, jedoch abweichend
vom Nationalrat um eine Anpassung des Kartellgesetzes in Form eines Anhangs ergänzt.
Dieser legt fest, unter welchen Voraussetzungen Informationen an die
Wettbewerbsbehörde der EU herausgegeben werden dürfen. Insbesondere müssen die
Unternehmen vorab über die Datenherausgabe informiert werden. Die Daten dürfen
zudem nicht in zivil- oder strafrechtlichen Verfahren verwendet werden. Die grosse
Kammer hatte dem Zusatz noch in derselben Session zugestimmt. Der Nationalrat
stimmte dem Geschäft unter Opposition der SVP mit 142 zu 53 Stimmen zu. In der
kleinen Kammer passierte die Vorlage die Schlussabstimmung mit 41 zu 3 Stimmen. 42
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Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2015 erstmals mit dem
bundesrätlichen Entwurf zur Teilrevision des Zollgesetzes, mit der die Regierung
gewisse Mängel und Lücken, die sich in der Anwendung des 2007 eingeführten
Zollgesetztes gezeigt hatten, beheben wollte. Die Strategie Zollfreilager, die der
Bundesrat in der gleichen Botschaft definiert hatte und der in den Medien viel
Aufmerksamkeit zuteil wurde, war indes nicht Gegenstand der Gesetzesvorlage. Der
Ständerat folgte in sämtlichen Punkten seiner vorberatenden Sicherheitspolitischen
Kommissionen (SiK-SR), deren Anträge nur gering vom Entwurf des Bundesrates
abwichen. In seiner wichtigsten Änderung entschied sich der Ständert dafür, eine
Bestimmung zu streichen, die es der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) erlaubt
hätte, im Rahmen der Amtshilfe direkt Daten und Informationen an eine ersuchende
Behörde zu übermitteln. Die kleine Kammer wollte damit verhindern, dass sensible
Daten, die bei der Deklaration bekanntgegeben werden, in die Hände der
wirtschaftlichen Konkurrenz geraten. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2015
DAVID ZUMBACH

Mit der Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG), die am 11. Dezember 2015 in die
Vernehmlassung geschickt wurde, nahm sich der Bundesrat u.a. der Thematik von
Werbeanrufen mit gefälschten Schweizer Telefonnummern („Spoofing“) an, die 2014
durch ein Postulat Birrer-Heimo (sp, LU) angeregt worden war. Mit der geplanten
Gesetzesänderung will der Bundesrat die Fernmeldedienstanbieter zur Bekämpfung der
unlauteren Werbeanrufe verpflichten. Gleichzeitig betonte der Bundesrat im
Vernehmlassungsbericht aber auch, dass es viele Jahre dauern würde, bis Spoofing
wirkungsvoll bekämpft werden könne, da dies nur über internationale Bestrebungen
und ein weltweites Zertifizierungssystem möglich sei. Das Postulat wurde im Sommer
2016 abgeschrieben. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2015
DAVID ZUMBACH

Im Dezember 2015 schuf der Nationalrat bei der Beratung der Teilrevision des
Zollgesetzes drei Differenzen zur vorbehandelnden kleinen Kammer. Er folgte dabei in
allen Punkten seiner Sicherheitspolitischen Kommission (SiK-NR). Einzig bei der Frage,
ob der im Bundesbeschluss über die Umsetzung von Schengen und Dublin
festgeschriebene Mindestbestand des Grenzwachtkorps ins Zollgesetz gehört, kam es
zu Diskussionen. Ein Minderheitsantrag Graf-Litscher (sp, TG), der wie Bundes- und
Ständerat auf eine Festschreibung verzichten wollte, da seit der Festlegung im Jahre
2003 der Mindestbestand als Referenz an Bedeutung verloren habe, wurde mit 56 zu
127 Stimmen abgelehnt. SP, Grüne und Grünliberale standen, auf sich alleine gestellt,
auf verlorenem Posten. Die zweite Differenz betraf eine Bestimmung, welche
Kommandanten von Luftfahrzeugen zur Übermittlung von Unterlagen an die
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) verplichtet. Diese führe, so die SiK-NR, zu grossen
Unklarheiten und vermische Bereiche der privaten und kommerziellen Fliegerei. Eine
letzte Differenz beinhaltete eine Präzisierung, die die Ermächtigung des Bundesrates
zum Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen explizit nur auf den Bereich der
gegenseitigen Anerkennung des Status der zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten
beschränkt. Der Ständerat stimmte im Januar 2016 bei der zweiten Lesung den
nationalrätlichen Anpassungen diskussionslos zu. In der Schlussabstimmung wurde die
Teilrevision des Zollgesetzes in beiden Räten einstimmig angenommen. 45
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Le Conseil national a adopté le classement du postulat sur les appels publicitaires avec
des numéros suisses. 46
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Gesellschaftsrecht

In seiner Botschaft vom 29. Oktober 2014 beantragte der Bundesrat dem Parlament die
Zustimmung zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG), die gewerbsmässigen Parteivertretern von Zwangsvollstreckungsverfahren
einen freien Zugang zum gesamten Schweizer Markt ermöglichen soll. Dies war bis anhin
nicht möglich, da nach geltendem Bundesgesetz (Artikel 27 SchKG) die Kantone die
Bedingungen festlegen dürfen, unter denen eine Person gewerbsmässig Dritte vertreten
darf. Eine Motion Rutschmann (svp, ZH) (Mo. 10.3780), die vom Bundesrat unterstützt
wurde, brachte 2010 sodann den Anstoss zur SchKG-Revision. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.10.2014
DAVID ZUMBACH

In der Sommersession 2015 befasste sich die kleine Kammer mit der Änderung des
Obligationenrechts (Firmenrecht) und der Frage, ob, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, die Unternehmensnachfolge für Einzelunternehmen, Kollektiv-,
Kommandit- und Kommanditaktiengesellschaften erleichtert werden soll. Die
vorberatende Rechtskommission (RK-SR) sprach sich mit 9 zu 1 Stimme deutlich für den
bundesrätlichen Vorschlag aus. Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) sprach bei der
Beratung von einem "Deregulierungsgeschäft", das für die betroffenen Gesellschaften
insofern von wirtschaftlicher Relevanz sei, als dass die Weiterführung des Namens ein
"wichtiger Wettbewerbsfaktor" darstelle. Der Ständerat folgte der Kommission und
sprach sich mit 36 zu 1 Stimme deutlich für die Gesetzesvorlage des Bundesrates aus. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2015
DAVID ZUMBACH

Als Erstrat setzte sich der Nationalrat in der Sommersession 2015 mit der Revision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) auseinander, die
gewerbsmässigen Parteivertretern von Zwangsvollstreckungsverfahren einen freien
Zugang zum gesamten Schweizer Markt ermöglichen soll. Die vorberatende Kommission
für Rechtsfragen (RK-NR) ergänzte den Entwurf des Bundesrates um eine zusätzliche
Regelung, die es den Kantonen, die nach geltendem Recht die Bedingungen festlegen
dürfen, unter denen eine Person gewerbsmässig Dritte vertreten darf, erlauben soll,
einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbliche Vertretung zu verbieten. Die
Änderung wurde innerhalb der RK-NR mit 17 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen
angenommen. Bevor sich der Nationalrat aber den inhaltlichen Feinheiten annehmen
konnte, musste er sich in der Eintretensdebatte zuerst mit dem Antrag einer
Kommissionsminderheit Nidegger/Lüscher auseinandersetzen, die einen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf in Abrede stellte. Dass die Opposition gegen die
SchKG-Revision gerade von zwei Genfer Nationalräten kam, überraschte wenig, machte
von der Kompetenz, die Bedingungen für die gewerbsmässige Vertretung im
Zwangsvollstreckungsverfahren festzulegen, neben dem Tessin und der Waadt doch vor
allem auch der Kanton Genf Gebrauch. Mit ihrem Anliegen stiessen sie aber ausserhalb
ihrer eigenen Fraktionen kaum auf offene Ohren. Der Nationalrat stimmte bei 4
Enthaltungen mit 121 zu 49 Stimmen für das Eintreten. In der Detailberatung gaben vor
allem die redaktionellen Bereinigungen der Zivilprozessordnung (ZPO), die, laut
Bundesrat, aufgrund des "engen verfahrensrechtlichen Bezugs" vorgeschlagen wurden,
Anstoss zur Debatte. Eine Minderheit Lüscher, die von der SVP- und der FDP-Liberalen-
Fraktion Unterstützung erhielt, sprach sich für die Streichung sämtlicher beantragter
Änderungen der Zivilprozessordnung aus, da, so Giovanni Merlini (fdp, TI), kein
inhaltlicher Zusammenhang bestehe und zudem beschlossen worden sei, vor 2020
möglichst keine Änderungen an der Zivilprozessordnung vorzunehmen. In der
Abstimmung unterlag die Kommissionsminderheit mit 92 zu 94 Stimmen denkbar
knapp. Das Zünglein an der Waage spielte die CVP-Fraktion, die mit 20 zu 7 Stimmen für
den Antrag der Kommissionmehrheit stimmte. Die Gesamtabstimmung fiel dann mit 105
zu 80 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugunsten des Entwurfs deutlicher aus, auch weil die
FDP-Liberale-Fraktion weniger geschlossen stimmte als noch bei der vorangegangenen
Abstimmung. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2015
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2015 sprach sich der Nationalrat einstimmig für die vom Bundesrat
vorgeschlagene Änderung des Obligationenrechts (Firmenrecht) aus, die im Sommer
bereits im Ständerat unbestritten war. Künftig werden demnach auch
Personengesellschaften den einmal gewählten Firmennamen auf unbestimmte Zeit
weiterführen können, was die Unternehmensnachfolge erleichtern soll. Mit der Revision
wurde auch die Ausschliesslichkeit der Firmennamen vereinheitlicht. Mit Ausnahme von
Einzelunternehmen dürfen sämtliche Gesellschaften, die sich ins Handelsregister
eintragen lassen wollen, nur noch einen Namen wählen, der in der Schweiz von keiner
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anderen Unternehmung verwendet wird. Die Gesetzesänderung trat am 1. Juli 2016 in
Kraft. 50

In der Herbstsession 2015 befasste sich dann der Ständerat mit der Revision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) und der Thematik der
gewerbsmässigen Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren. Die vorberatende
Rechtskommission (RK-SR) hatte sich bei vier Enthaltungen mit 9 zu 0 Stimmen für den
schweizweiten Marktzugang für gewerbsmässige Vertreter ausgesprochen. Zudem war
die Kommission dem Nationalrat gefolgt und hatte entgegen dem Entwurf des
Bundesrates einstimmig beschlossen, den Kantonen die Möglichkeit zu belassen, einer
Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung zu verbieten. In der
eingangs geführten Eintretensdebatte bezeichnete Martin Schmid (fdp, GR) die Vorlage
als "verfassungswidrig", da die ebenfalls beantragten redaktionellen Bereinigungen der
Zivilprozessordnung (ZPO) in keinem Zusammenhang mit dem Hauptrevisionspunkt
stünden. Der Nichteintretensantrag blieb aber auch in der kleinen Kammer ohne Erfolg.
Der Ständerat entschied mit 27 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung auf Eintreten. In der
Detailberatung folgte der Ständerat seiner Rechtskommission und stimmte dem
Beschluss des Nationalrates zu. In der Gesamtabstimmung nahmen 27 Ständerate den
Entwurf an, 13 lehnten ihn ab. 

Am 25. September 2015 gelangte die Vorlage dann in beiden Kammern zur
Schlussabstimmung. Als einziger Parlamentarier stimmte Ständerat Luc Recordon (gp,
VD) gegen die SchKG-Revision. Die Referendumsfrist verstrich indes am 14. Januar 2016
ungenutzt. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2015
DAVID ZUMBACH

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Le Conseil national a examiné le projet de réforme des chemins de fer, approuvé en
1997 par la petite Chambre. L'entrée en matière a été décidée sans opposition. Les
députés ont estimé que la réforme était nécessaire afin de répondre à la pression de
l’Union européenne, qui a déjà entamé la réforme du rail. Plusieurs députés ont
néanmoins relevé les difficultés auxquelles seront confrontés les CFF en matière de
compétitivité et de rendement.

Concernant le premier volet de la réforme, la libéralisation du réseau ferroviaire (loi
sur les chemins de fer), les députés n'ont apporté que quelques modifications de détail
par rapport à la version du Conseil des Etats. Une proposition Baumberger (pdc, ZH)
demanda que les installations ferroviaires soient dimensionnées de façon à rendre
possible une concurrence efficace, en particulier pour l'accès de tiers au réseau. Elle
fut nettement rejetée par les députés qui ont estimé qu’elle ouvrait la porte à des
investissements supplémentaires inacceptables. Il a été souligné que l'infrastructure
devait être adaptée à la concurrence dans le cadre des réalisations de Rail 2000, des
NLFA et du raccordement au réseau européen des trains à grande vitesse. Les députés
ont accepté une proposition Loeb (prd, BE) qui réclame pour les entreprises de
chemins de fer une totale liberté de choix sur l'installation de services accessoires dans
les gares et dans les trains. Les dispositions cantonales et communales en matière
d'heures d'ouverture et de fermeture ne seront pas applicables à ces services. Les
députés ont ainsi contré la version du Conseil des Etats qui demandait que ces services
soient désignés par le Conseil fédéral. La majorité de la CTT, soutenue par la gauche et
combattue par les rangs bourgeois, souhaita permettre au Conseil fédéral de verser des
contributions limitées dans le temps pour financer des technologies nouvelles dans le
domaine du trafic marchandises par rail. Elle fut acceptée par la voix prépondérante du
président (en raison d'une égalité des voix), créant ainsi une divergence avec le Conseil
des Etats. Finalement, le vote sur l'ensemble a été accepté par 122 voix contre 6.

Dans la loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par
route, les conseillers nationaux se sont ralliés à la version de leurs pairs sénateurs, sauf
sur la question des concessions pour le transport professionnel de personnes. Le
National a souhaité s'en tenir à la version du gouvernement, renonçant aux éléments de
concurrence introduits par le Conseil des Etats. En outre, les députés ont avalisé la loi
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fédérale sur le transport public dans la version du Conseil des Etats, sans aucune
modification.

Concernant le deuxième volet de la réforme, la restructuration des CFF (loi sur les
chemins de fer fédéraux), les dispositions sur la séparation de l'infrastructure et des
transports, le renforcement du principe de la commande et le libre accès au réseau ont
été adoptés conformément à la version du Conseil des Etats. Une proposition de
minorité UDC et PRD souhaitait remplacer le statut de fonctionnaire du personnel des
CFF par des conditions d'engagement de droit privé, conformément au code des
obligations. Elle fut rejetée par 93 voix contre 54. Les députés ont accepté que les CFF
deviennent une société anonyme de droit public et que les employés soient soumis aux
même règles que le personnel fédéral. La question du financement du déficit de la
caisse de pension et de secours de la régie a été l'objet de débats nourris. La minorité
de la CTT a réussi à faire admettre, par 83 voix contre 60, un délai de six ans pour que la
Confédération comble le déficit d'environ CHF 5 milliards de la caisse de pension des
CFF. Mais les députés, suivant une proposition de minorité UDC et PRD, ont assoupli la
prise en charge du découvert par la Confédération, en spécifiant que cette dernière
pouvait prendre en charge la totalité ou une partie du découvert de la caisse.
Finalement, la loi a été acceptée par 128 voix contre 4.

Concernant le troisième volet, le refinancement de la régie, l'arrêté sur le
refinancement des CFF n'a pas été contesté. Les conseillers nationaux ont adhéré à la
version du Conseil des Etats sur tous les articles. Les prêts à long terme, d'un montant
de CHF 8 milliards, accordés par la Confédération, seront convertis en capital propre
des Chemins de fer fédéraux. Sur les prêts restant, CHF 3,6 milliards seront convertis
en prêts à intérêt variable, remboursables sous conditions. L'opération englobe la
reprise par la Confédération de prêts de CHF 5,6 milliards que les CFF avaient
contractés auprès de leur caisse de pension. La régie sera en outre déchargée de son
déficit 1997 qui avoisinait les CHF 150 millions. 52

Saisi à nouveau du dossier, le Conseil des Etats s'est penché sur les divergences avec le
Conseil national. Dans la loi sur les chemins de fer, le Conseil des Etats a maintenu une
divergence. Les sénateurs, par 20 voix contre 15, se sont prononcés contre le
subventionnement de technologies nouvelles destinées à augmenter la productivité du
trafic marchandises par le rail. Les députés ont refusé d’introduire de nouvelles
subventions en raison de la situation précaire des finances fédérales.

Concernant la loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport
par route, et plus particulièrement sur les concessions pour les transports
professionnels de personnes: la Chambre des cantons a souhaité maintenir les
éléments qu'elle avait préalablement introduits pour permettre plus de concurrence.

Dans la loi sur les chemins de fer fédéraux, la petite Chambre a décidé que la
Confédération aura l'obligation, et non seulement la possibilité, de prendre à sa charge
le découvert de la caisse de pension des CFF. En outre, le découvert devra être pris
dans sa totalité, dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur de la loi. Les
sénateurs ont ainsi souhaité donner toutes leurs chances aux CFF, en les allégeant d'un
poids financier supplémentaire, afin qu'ils puissent affronter au mieux le marché
concurrentiel. De retour au Conseil national, la réforme des chemins de fer a
finalement été avalisée. Le National a fini par se rallier aux décisions du Conseil des
Etats. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.1998
LAURE DUPRAZ

Le Conseil fédéral a présenté son message sur la réforme des chemins de fer 2. Il
comprend quatre points: 1) Suite à l’acceptation de la nouvelle péréquation financière,
une réglementation des compétences financières claire sera axée sur deux niveaux: la
Confédération financera le réseau de base, les cantons le réseau complémentaire. Les
financements mixtes seront supprimés. 2) La réforme des chemins de fer 2 vise à
mettre sur pied d’égalité les chemins de fer privés et les CFF. Les investissements dans
l’infrastructure des chemins de fer privés feront l’objet de conventions de prestations,
telles qu’elles existent déjà pour les CFF. Cela implique une gestion axée sur des
objectifs et une augmentation de la marge de manœuvre entrepreneuriale. 3) Pour
enrayer le vandalisme, les actes d’incivilité et les voies de fait contre les clients et le
personnel des gares, la protection des voyageurs sera régie par la loi et le service de
sécurité des transports publics bénéficiera d’une base légale. Les entreprises de
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transport (chemins de fer, bus, bateaux et remontées mécaniques) devront procéder à
une analyse des risques de leur réseau, puis mettre en place l’un des deux types de
services de sécurité: soit elles confient cette mission à une police des transports
chargée exclusivement de tâches de sécurité, soit le personnel d’exploitation ou du
roulement, spécialement formé, s’en charge (double fonction). Les agents de sécurité
dans les transports ne porteront pas d’armes à feu. Ils continueront à ne pas pouvoir
procéder à des arrestations au sens strict du terme. Ils pourront tout au plus remettre
une personne à des policiers. Les tâches des polices cantonales et communales
resteront inchangées et la collaboration sera encore intensifiée. Le financement de la
sécurité dans les transports publics n’est pas réglé par le projet de loi. Dans son
message, le Conseil fédéral indique que les coûts doivent être assumés en première
ligne par les entreprises elles-mêmes. À certaines conditions, ces dernières pourront
demander à la collectivité publique, dont relève leur activité, de supporter une partie
du financement. 4) L’accès non-discriminatoire au réseau a été assuré jusqu’à présent
grâce à la séparation comptable et organisationnelle de l’infrastructure et des
transports, ainsi qu’à l’aide d’une commission d’arbitrage indépendante. Pour
améliorer son efficacité, cette commission sera dotée de compétences accrues dans
son activité de surveillance. Ainsi, elle pourra ouvrir des enquêtes d’office lorsqu’elle
supposera que des comportements discriminatoires ont lieu en relation avec l’accès au
réseau.

Dans son message, le Conseil fédéral a souligné que la loi est compatible aux directives
européennes. La réforme des chemins de fer 2 créé les conditions permettant de
reprendre les deux paquets ferroviaires de l’UE: l’amélioration de l’interopérabilité et
la promotion de la concurrence. Les trains devront pouvoir circuler sans entraves à
travers les frontières nationales. La construction des lignes ferroviaires et la fabrication
du matériel roulant approprié seront facilitées par la standardisation des procédures
de contrôle et par leur reconnaissance réciproque. Le gouvernement souhaite aussi
participer à l’élaboration des normes UE, afin d’harmoniser les normes techniques et le
régime général de la sécurité d’exploitation. 54

Beide Räte setzten sich im Verlauf des Berichtsjahrs mit dem letzten Teil der 2005 in
Angriff genommenen Bahnreform 2 auseinander, die neben dem schienen- auch
Aspekte des strassen- und wassergebundenen öffentlichen Verkehrs neu regelt. Der
Bundesrat hatte die Botschaft zum Bundesgesetz über den zweiten Schritt der
Bahnreform 2 im Vorjahr (2010) verabschiedet. Politisch umstritten war das über
verschiedene Gesetze verteilte Massnahmenpaket hauptsächlich in zwei Punkten: In der
Frage des diskriminierungsfreien Netzzugangs für alle potenziellen Bahnbetreiber
(Wettbewerb bei der Trassenvergabe und damit beim Betrieb) sowie beim
Ausschreibeverfahren im regionalen Personenverkehr (vorerst auf der Strasse). Weniger
umstritten war die Stärkung der Schiedskommission im Eisenbahnverkehr. Bis anhin
Schlichtungsstelle für Streitigkeiten über Netzzugänge oder Trassenpreise, soll sie neu
auch Marktüberprüfungen auf diskriminierendes Verhalten durch einzelne
Marktteilnehmer vornehmen und Sanktionen aussprechen können. Keine Diskussionen
provozierten jene Bereiche der Botschaft, die formale Anpassungen des
Behindertengleichstellungs- und des Bundesgerichtsgesetzes, die Schaffung von
Grundlagen zur Gewährleistung der technischen Verträglichkeit, sprich
Interoperabilität, des schweizerischen mit dem europäischen Schienennetz, einen
Beitrag der Konzessionäre des öffentlichen Verkehrs an die Vorhaltekosten der
(kantonal organisierten und finanzierten) Wehrdienste sowie die Einführung eines
Alkoholgrenzwerts für die private Binnenschifffahrt forderten. (Zum ersten, 1999
umgesetzten Teil der Bahnreform siehe auch hier (1998) und hier (1999).

Die Grosse Kammer beschloss die Botschaft zum Bundesgesetz über den zweiten
Schritt der Bahnreform 2 als Erstrat mit 162 zu 1 Stimme Eintreten ohne Gegenantrag.
Die Anpassungen des Behindertengleichstellungs- und des Bundesgerichtsgesetzes
wurden stillschweigend angenommen. Auch unbestritten waren die Bestimmungen zur
Interoperabilität sowie zur Kompetenzausweitung der Schiedskommission. Zur
konkreten Ausgestaltung des Personenbeförderungsgesetzes präsentierte eine
Mehrheit der KVF-NR eine Präzisierung der Bundesratsvorlage. Im Grundsatz
unterstützte sie die gesetzliche Verankerung des Wettbewerbs im regionalen
Personenverkehr, schrieb aber die vom Bundesrat vorgesehene Ausnahmeklausel in
eine zweite, vollwertige Vergabevariante in der Form einer Leistungsvereinbarung ohne
vorangehende Ausschreibung um. Damit suchte sie, für bestehende Leistungsträger die
Planungssicherheit zu erhöhen und bei kleineren, weniger lukrativen und marktfähigen
Angeboten aufwendige Ausschreibungsverfahren zu verhindern. Die Grosse Kammer
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folgte mit 108 zu 55 Stimmen der Kommissionsmehrheit. Stillschweigend nahm der
Nationalrat auch eine Präzisierung der Bussenbestimmungen zum Schwarzfahren im
Nahverkehr an. Dies nachdem das Bundesgericht in den Strafbestimmungen des
Personenbeförderungsgesetztes eine eigentliche Gesetzeslücke moniert hatte. In
seinem Entscheid hielt das Gericht fest, dass die in Art. 57 des
Personenbeförderungsgesetzes enthaltene Strafandrohung nur im Fall eines nicht
entwerteten Fahrausweises zutreffen würde, nicht aber auf den Sachverhalt eines nicht
gelösten Einzelbilletts anzuwenden sei und damit der Grundsatz „keine Strafe ohne
Gesetz“ zutreffe. Zum Personenbeförderungsgesetz wurden sechs Minderheitsanträge
eingereicht, die mit Ausnahme des Vorstosses von Rotz (svp, OW) alle von der
Ratslinken stammten. Letzterer versuchte vergeblich eine Darlehensbestimmung zu
kippen, die über die Zusatzbotschaft zur Bahnreform 2 per 1.1.2010 in Kraft getreten
war. Demnach können Darlehen an Unternehmen des regionalen Personenverkehrs
umgewandelt oder sistiert werden, um den betroffenen Unternehmungen, die aufgrund
des Abgeltungsmechanismus kaum Reserven bilden können, Modernisierungen und
Sanierungen zu ermöglichen. Die fünf Minderheitsanträge der Ratslinken fokussierten
auf die Angebotsplanung und die prinzipielle Ausgestaltung des
Ausschreibungsverfahrens im regionalen Personenverkehr. Ein Vorstoss Teuscher (gps,
BE) verlangte, dass bei der Bestimmung des Verkehrsangebots und der entsprechenden
Abgeltung auch der Aspekt der Grunderschliessung zu berücksichtigen sei. Das
Ansinnen wurde mit 77 zu 79 Stimmen knapp abgelehnt. Auch chancenlos waren zwei
Anträge Hämmerle (sp, GR), die den Bahntransport aufgrund seiner hohen
ökonomischen Komplexität gänzlich aus der Ausschreibungsplanung ausnehmen
wollten. Die Minderheitsanträge Levrat (sp, FR) und Lachenmeier (gp, BS), die im
Kontext von Grundversorgung und Wettbewerbsverzerrung auf eine Einschränkung der
Ausschreibung abzielten, fanden nur im eigenen Lager Unterstützung. In der
Gesamtabstimmung passierte die Vorlage mit 162 zu 1 Stimme.

Auch der Ständerat beschloss Eintreten ohne Gegenantrag auf den zweiten Teil der
Bahnreform 2. In der Frage des freien Netzzugangs hatte sich eine
Kommissionsmehrheit für eine Beschränkung auf den internationalen
Güterverkehrskorridor und die Bedingung der Reziprozität für internationale
Abkommen ausgesprochen. Eine Minderheit Büttiker (fdp, SO) plädierte für die
diskriminierungsfreie Variante, ohne dabei aber das von der Kommissionsmehrheit
portierte Reziprozitätsprinzip in Frage zu stellen. Knapp, mit 18 zu 16 Stimmen
entschied sich der Ständerat für diesen Minderheitsantrag und folgte damit dem
Bundes- und Nationalrat. Im Gegensatz zur Grossen Kammer sprach er sich damit aber
für die prinzipielle Verankerung des gegenseitigen Netzzugangs bei internationalen
Verträgen aus. Die Präzisierung des Ausschreibungsverfahrens war auch im zweiten Rat
unbestritten. Desgleichen unterlagen auch hier jene Stimmen, die eine grundsätzliche
Beschränkung der Ausschreibung auf den konzessionierten Busverkehr erreichen
wollten. Die Kleine Kammer band die Besteller zusätzlich an die Auflage, bei der
Ausschreibungsplanung die Grundversorgung zu berücksichtigen – ein Anliegen, das der
Erstrat noch knapp abgelehnt hatte. Vor dem Hintergrund der schwierigen Finanzierung
des öffentlichen Verkehrs folgte der Ständerat einem Kommissionsvorschlag, der die
Rechtsgrundlagen für die Tarifgestaltung flexibilisieren will. Die Kleine Kammer passte
damit die Tarifbestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes dahingehend an, dass
die Transportunternehmungen die Kosten, die mit dem vom Bundesrat bestellten
Angebot zusammenhängen, angemessen auf die Tarife und damit auf die Nutzer
übertragen können. Zusätzlich unterstützte die Ratsmehrheit eine von der Kommission
vorgeschlagene Anpassung des Bundesgesetzes vom 20. März 1998 über die
Schweizerischen Bundesbahnen. Dabei wurde die Tarifgestaltung bzw. Preissetzung im
Personenfernverkehr verbindlich von den Gewinnvorgaben abhängig gemacht, wie sie in
der Leistungsvereinbarung zwischen dem Bund und der SBB festgehalten werden. Mit
dem Ersatz des Äquivalenzprinzips durch ein betriebswirtschaftliches Primat bei der
Preisgestaltung wurde die bisherige Rolle des Preisüberwachers in der Tarifgestaltung
für den öffentlichen Verkehr gegen dessen Willen in Frage gestellt. In seinem
Jahresbericht monierte dieser denn auch ein Aushebeln des
Preisüberwachungsgesetzes. In einem Kompromissvorschlag schlug das BAV Ende Jahr
vor, das Interventionsrecht, ein eigentliches Vetorecht des Preisüberwachers bei den
Bahntarifen, in ein Anhörungsrecht anlässlich der Bestimmung der finanziellen
Eignerziele umzuwandeln. Die modifizierte Vorlage passierte die Abstimmung im
Ständerat einstimmig.
Der Nationalrat ging die Differenzbereinigung noch Ende Jahr an. Mit den Stimmen der
Grünen, Grünliberalen und der SP sowie 26 von insgesamt 28 CVP-Stimmen schwenkte
er in der Frage der Reziprozität auf die Linie des Ständerats um und beschloss deren
gesetzliche Verankerung. Die vom Ständerat im Personenbeförderungsgesetz ergänzten
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Tarifbestimmungen wurden angenommen, wobei der Passus ergänzt wurde, dass
ordentliche Fahrkarten keinen Gültigkeitseinschränkungen bezüglich Zeit, Strecke und
Transportmittelkategorie unterstellt werden dürfen. Desgleichen wurde die vom
Ständerat festgehaltene Pflicht zur Berücksichtigung lokaler und regionaler Strukturen
in der Ausschreibungsplanung übernommen. Hingegen strich der Nationalrat auf Antrag
seiner Kommission den vom Ständerat im SBB-Gesetz eingefügten Passus zur
Tarifgestaltung. Die Diskussion der Differenzen im Ständerat ist für die Frühjahrsession
2012 traktandiert. 55

Post und Telekommunikation

La ComCom a écarté la requête de dégroupage de TDC/Sunrise Switzerland (ex-Diax).
Pour motiver le rejet de la plainte de TDC, la ComCom s’est basée sur l’arrêt rendu le 3
octobre 2001 par le Tribunal fédéral dans le cas Commcare contre Swisscom. Celui-ci
avait conclu que la législation en vigueur ne contenait aucune base légale ni pour une
obligation d’interconnexion des lignes louées, ni pour le dégroupage du dernier
kilomètre. En dépit de cette décision négative, la ComCom se prononçait en faveur de
la libéralisation. C’est pourquoi elle a invité le Conseil fédéral à prendre position sur le
sujet. Ce dernier n’a pas tardé à réagir au cri d’alarme de la ComCom et a accepté de
supprimer l’ultime privilège de Swisscom. Après avoir hésité sur la manière d’agir, le
Conseil fédéral a mis en juin son projet en consultation : il choisissait d’ouvrir le
dernier kilomètre du réseau à la concurrence par voie d’une ordonnance plutôt que par
une modification de la loi sur les télécommunications (LTC) ; cela aussi pour éviter un
éventuel référendum. Selon le projet présenté, Swisscom sera tenu de proposer trois
offres de dégroupage de la prise du téléphone à ses concurrents. Ceux-ci pourront
choisir en fonction des prestations qu’ils entendent offrir et de l’infrastructure qu’ils
peuvent mettre en place. La première offre est le dégroupage total de la boucle locale
(full access). Elle implique que Swisscom loue totalement la paire de cuivre, soit le
dernier kilomètre, à un autre opérateur qui commercialise seul une gamme de produits
de télécommunications, y compris la transmission de données à haut débit. La seconde
(bitstream access) prévoit que Swisscom donne accès à une liaison permettant de
fournir à l’abonné des services d’accès à haut débit. La troisième (shared line access)
envisage l’utilisation partagée de la paire de cuivre, d’après laquelle Swisscom
continuerait de fournir le service de téléphonie alors que l’autre opérateur proposerait
des services à haut débit sur la même ligne. En cas de désaccord, les opérateurs
feraient appel à la ComCom qui devrait trancher. Parallèlement, le Conseil fédéral
propose de soumettre clairement la location des lignes au régime de l’interconnexion :
Swisscom, qui pratique des prix élevés en comparaison européenne, serait tenu de les
ajuster aux coûts tant qu’il domine le marché. La ComCom serait chargée du contrôle
en cas de plainte. Le Conseil fédéral entend renforcer le rôle de cette commission en
lui donnant la possibilité d’intervenir spontanément sur le marché du dernier kilomètre.
La ComCom pourrait ainsi obliger Swisscom à présenter des offres standards. Cette
nouvelle compétence nécessite toutefois une modification de la LTC. Le Conseil fédéral
proposait d’adapter en même temps d’autres points de la loi au droit européen. Il n’y
aurait ainsi plus besoin d’une concession pour fournir des services de
télécommunication à des tiers. Une simple annonce auprès de l’Office fédéral de la
communication suffirait, sauf pour le service universel, assuré par Swisscom, et pour
l’utilisation de fréquences radio. Par ailleurs, les messages publicitaires par fax, e-mails,
SMS ou téléphone ne seraient autorisés que si le destinataire y consent. 56
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Le projet de libéralisation du dernier kilomètre a rencontré une large approbation. Les
deux autres points de la révision de la LTC n’ont pas été contestés. Les instances
consultées s’accordaient sur le fait que la ComCom devait disposer d’instruments pour
favoriser la concurrence dans la branche des télécoms. Elles estimaient aussi que le
droit des télécommunications devait être ajusté au droit européen. L’association Inside
Telecom, qui regroupe les plus importants nouveaux opérateurs de télécoms
helvétiques, de même que l’Association suisse du secteur de l’information et des
télécommunications (SICTA), ont plébiscité le projet du Conseil fédéral. L’UDC et le PRD
ont également approuvé les plans gouvernementaux. Le PDC a affiché un certain
scepticisme. Le PS a par contre fait part de son désaccord avec la libéralisation. Il a
estimé que Swisscom risquait de se trouver en difficulté et que le dégroupage n’était ni
dans l’intérêt de la Confédération, en tant qu’actionnaire principal, ni dans celui des
contribuables. Quant à la principale intéressée, l'entreprise Swisscom, elle s'est
défendue de l’accusation de monopole et s’est fermement opposée à l’obligation de
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dégrouper les lignes de raccordement téléphoniques. D’après elle, le dernier kilomètre
était déjà en concurrence avec d’autres infrastructures comme le réseau câblé. Elle
craignait que les autres opérateurs ne profitent de ce dégroupage pour concentrer leur
offre sur des villes et les clients commerciaux les plus lucratifs. S’il n’est pas entendu,
l’opérateur, qui parle d’expropriation, se réserve le droit d’engager des démarches
juridiques. 57

Le Conseil fédéral a publié un rapport sur la suite de l’ouverture du marché postal à la
concurrence. Il se fera en deux temps. Le marché des colis sera entièrement libéralisé
en 2004 (La Poste a actuellement le monopole des paquets de moins de 2 kilos) et la
limite pour les lettres sera abaissée à 100 grammes en 2006. Le Conseil fédéral a décidé
d’inscrire dans l’ordonnance sur la poste des critères pour l’établissement du réseau
des offices de poste. Il approuvait ainsi l’initiative de la CTT-CN, sauf sur la question de
puiser dans la caisse fédérale pour financer ce réseau. En outre, le Conseil fédéral
soumettra les acteurs privés à des concessions dès 2004. Il leur faudra respecter les
règles en matière de droit du travail, être financièrement solides et fournir des
prestations de qualité. Ces concessions s’accompagneront de redevances qui
pourraient contribuer à financer le service universel.
Bien que la loi ne donne qu’au Conseil fédéral la compétence d’abaisser les dites
limites, le Conseil national et le Conseil des Etats ont pu donner leur avis sur le scénario
proposé. Le Conseil national a suivi la voie de la libéralisation progressive défendue par
le Conseil fédéral par 98 voix contre 65. Il a refusé le demi-moratoire de la gauche ;
celle-ci acceptait l’ouverture totale du marché des colis, mais à condition qu’elle soit
retardée de deux ans (2006), et elle demandait que la libéralisation du courrier ne soit
posée qu’à ce moment-là. L’ouverture "express" dès 2005 pour les lettres, soutenue
par les radicaux et les libéraux, a également été rejetée. Pour que le peuple puisse
s’exprimer via un référendum, deux propositions socialistes de Hofmann (AG) et Grobet
(GE) demandaient que la réduction des limites de poids pour le libre transport des
paquets et des lettres soit inscrite dans la loi. Toutes deux ont été écartées. Le Conseil
national a par ailleurs refusé de lier l’octroi d’une concession à des concurrents privés
à une convention collective de travail. Tout comme le Conseil National, le Conseil des
Etats a approuvé par 28 voix contre 14 la voie médiane du Conseil fédéral. Il a écarté la
proposition de Gentil (ps, JU), qui aurait voulu suspendre l’ouverture du marché
jusqu’en 2006, ainsi que le vote de défiance proposé par Studer (ps, NE). Ce dernier
contestait la légitimité de la démarche du Conseil fédéral, qui, à son avis, n’avait pas à
requérir l’appui politique du parlement pour une décision qui est de sa seule
compétence. A la différence du National, les Etats ont demandé que l’on exige des
titulaires de concessions le respect du droit des conditions de travail usuelles dans la
branche. 58
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Après avoir promulgué en février l'ordonnance, le Conseil fédéral a adopté un message
au parlement visant à modifier la loi sur les télécommunications (LTC). Le projet de loi
comprend la libéralisation du dernier kilomètre, l'accès à haut débit et les lignes louées
que le Conseil fédéral a déjà introduit par voie d'ordonnance. Swisscom sera obligé de
laisser ses concurrents accéder directement à leurs clients et devra renoncer à
l'abonnement mensuel qu'il perçoit auprès de tous les usagers du téléphone.
L'opérateur restera propriétaire des lignes, mais il devra les mettre à disposition à des
tarifs établis en fonction des coûts. Les termes de la nouvelle loi reprennent les
propositions faites en consultation l'année précédente. Un organe de conciliation sera
créé en vue de résoudre rapidement les litiges entre les utilisateurs et les fournisseurs
de services de télécommunication. Par ailleurs, proposition est faite de modifier la loi
contre la concurrence déloyale pour y inscrire le principe de l'interdiction de l'envoi de
masse de messages publicitaires non sollicités. Le projet du Conseil fédéral renonce à
conférer à la ComCom un trop grand pouvoir d'ingérence. Il préconise que celle-ci n’
interviendra que sur plainte d'un opérateur. Pour les services à valeur ajoutée (numéros
0900), le Conseil fédéral pourra fixer des prix plafond, régler l'indication des prix et
obliger l'entreprise à avoir un siège en Suisse. De nouvelles barrières seront aménagées
pour que les données sur la localisation des clients et les données stockées sur des
appareils appartenant à autrui (cookies) ne soient pas utilisées au détriment de la
sphère privée. 59
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Suite à une coalition de députés socialistes, de démocrates du centre et de quelques
démocrates-chrétiens, la Commission des transports et des télécommunications du
Conseil national (CTT-N) n’est pas entrée en matière sur le projet de révision de la loi
sur les télécommunications. Celui-ci doit permettre d’ouvrir le dernier kilomètre de
raccordement téléphonique de Swisscom à ses concurrents. Les conseillers nationaux
ont toutefois désavoué leur commission en entrant en matière sur la libéralisation du
dernier kilomètre par 98 voix contre 83. Ce volte-face est le résultat d’un
repositionnement de l’UDC. Reprenant le dossier, la CTT-N a proposé de limiter
l’ouverture du marché de la téléphonie au « last mile » et de la conditionner à des
investissements de la part des concurrents de Swisscom. A la différence du projet du
Conseil fédéral, la commission n’a pas voulu inscrire dans la loi une série de critères
pour juger d’une position dominante. Elle a préféré l’option d’une liste exhaustive de
tous les types d’accès au « last mile », auxquels un concurrent de Swisscom peut
prétendre. 60
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Malgré les conséquences funestes avancées par la gauche, le Conseil national a décidé,
par 91 voix contre 59, d’ouvrir le dernier kilomètre de raccordement téléphonique.
L’accès a toutefois été limité au fil de cuivre de l’abonné, aux lignes louées et aux
canalisations détenues par Swisscom. En effet, les conseillers nationaux ont renoncé à
étendre la réglementation aux autres technologies, telles que la téléphonie mobile, les
fibres optiques ou les réseaux à haut débit sans fil. Par 97 voix contre 93, cette idée a
été acceptée suite à une proposition de Amstutz (udc, BE), Noser (prd, ZH) et Jermann
(pdc, BL), alors qu’elle n’avait pas été discutée en commission. Les conseillers
nationaux l’ont préférée à celle de la CTT, qui souhaitait assortir l’ouverture à
l’obligation d’investir dans les infrastructures. Afin d’éviter que certains opérateurs ne
profitent des investissements consentis par Swisscom, l’accès au haut débit a été
limité à deux ans, une fois que la prestation est réellement disponible des points de vue
technique et commercial. Cette possibilité sera accordée pendant six ans après
l’entrée en vigueur de la loi. Le Conseil national a par ailleurs accepté qu’un office de
conciliation, créé par l’Office fédéral de la communication (OFCOM), soit chargé de
régler les différends entre fournisseurs et clients. Les conseillers nationaux ont
également renforcé les moyens de lutte contre la publicité de masse. Le Conseil fédéral
est ainsi chargé de déterminer les moyens de lutte appropriés contre les « spamming »
ou autres « pourriels ». 61
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Après le Conseil national, le Conseil des Etats a accepté d’abolir le monopole de
Swisscom sur la téléphonie traditionnelle (le « dernier kilomètre »). Suivant leur
commission des transports et des télécommunications (CTT-CE), les conseillers aux
Etats sont toutefois allés plus loin que leurs homologues du National, en ouvrant à la
concurrence l’accès aux canalisations de câbles, à l’interconnexion, aux lignes louées et
à l’accès au haut débit. Cette décision touchait également Cablecom sur le câble
coaxial. La proposition du gouvernement de dégroupement total a été repoussée. Pour
s’assurer que la concurrence fonctionnera dans l’accès à haut débit, le Conseil des
Etats a prévu une clause de sécurité. Trois ans après l’entrée en vigueur de la
libéralisation, les opérateurs qui n’auront pas investi pour se doter de leurs propres
infrastructures et faire jouer la concurrence dans l’ensemble du pays pourront être
exclus du marché par les autorités. Les sénateurs ont par ailleurs voulu anticiper les
développements technologiques futurs, en précisant que le parlement pourra
libéraliser « d’autres formes d’accès » en fonction de « l’évolution technique et
économique ». Ils se sont également prononcés en faveur de l’amélioration de la
protection des consommateurs et de la lutte contre les messages publicitaires non
sollicités. Au vote final, la révision de la loi sur les télécommunications a été adoptée
par 22 voix contre 7. L’opposition est venue des représentants de la gauche et de
quelques radicaux. Toutes leurs tentatives visant à encadrer strictement l’ouverture du
marché ont été tenues en échec. Seule la motion Sommaruga (ps, BE), demandant
davantage de transparence dans les tarifs de télécommunications, a passé la rampe. 62
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Le Conseil national a refusé l’ouverture totale proposée par le Conseil des Etats et,
suivant sa commission des transports et des télécommunications (CTT-CN), lui a
préféré une version plus restrictive. Les conseillers nationaux butaient sur les modalités
du dégroupage du réseau de fil de cuivre de Swisscom et sur l’ouverture à des tiers de
l’accès au haut débit. Ils craignaient qu’une réglementation trop libérale ne favorise des
concurrents profiteurs et que les investissements dans les régions périphériques ne
soient délaissés. Le Conseil national a confirmé son choix par 118 voix contre 51. Suite à
la tempête qui s’est déclenchée autour de Swisscom, le Conseil des Etats a temporisé
et a opté pour une libéralisation minimale du dernier kilomètre de la téléphonie fixe.
Comme l’avait décidé le Conseil national à deux reprises, les sénateurs ont accepté de
limiter l’accès des concurrents de Swisscom au fil de cuivre reliant le central à
l’abonné. Suivant une proposition Fünfschilling (prd, BL), ils ont refusé par 18 voix
contre 15 d’étendre la libéralisation aux autres technologies, comme la fibre optique.
Tacitement, le Conseil des Etats a néanmoins tenu à préciser dans la loi que le
parlement pourrait définir, en fonction de l’évolution technique et économique,
d’autres formes d’accès que celles prévues explicitement. Après deux ans de débats,
les deux chambres étaient enfin d’accord sur la nature de l’ouverture du dernier
kilomètre à la concurrence. Un point de litige demeurait toutefois sur le calendrier
d’ouverture de l’accès au haut débit aux concurrents de Swisscom. Les conseillers aux
Etats ont préféré suivre, par 17 voix contre 16, la position de leur CTT-CE. Celle-ci
précisait que le Conseil fédéral pourrait intervenir dans un délai de deux ans pour que
les autres fournisseurs d’accès à haut débit qui auraient profité du système sans
investir dans leurs infrastructures puissent être exclus du marché. Par 114 voix contre
55, le Conseil national a maintenu une levée du monopole sur le dernier kilomètre de
Swisscom plus restreinte que celle choisie par le Conseil des Etats. Pour les conseillers
nationaux, la libéralisation ne devait concerner que le fil de cuivre et être limitée à deux
ans pour le haut débit. 63
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En septembre, le Conseil fédéral a établi la feuille de route pour l’ouverture du marché
postal suisse. Début 2008, il mettra en consultation un projet de nouvelle législation
prévoyant une ouverture en deux étapes. Dès 2011, le monopole des lettres sera abaissé
de 100 à 50 grammes. Puis, deux à cinq ans plus tard, le parlement se prononcera sur la
libéralisation complète et sa décision sera soumise au référendum facultatif. La future
loi prescrira le respect par toutes les entreprises des conditions de travail usuelles dans
la branche et garantira, au besoin, le financement du service universel par un fonds
alimenté par les entreprises de la branche ou par des indemnités de l’Etat. La Poste,
aujourd’hui établissement de droit public, sera transformée en société anonyme de
droit public dont la Confédération sera obligatoirement l’actionnaire majoritaire. Les
réactions n’ont pas tardé. Le PS, les Verts et le Syndicat de la communication ont
répété leur opposition à toute libéralisation, tandis que les partis bourgeois ont fait
part de leur satisfaction, PRD et UDC appelant même à accélérer le processus
d’ouverture. Du côté de l’ancienne régie, on s’est dit prêt à la poursuite de la
libéralisation. 64
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En mai, le Conseil fédéral a adopté le projet de nouvelle législation postale qui
comporte une loi sur la poste (LPO) et une loi sur l’organisation de la Poste Suisse (LOP)
(09.050). Cette réforme vise à l’ouverture complète du marché postal aux prestataires
privés tout en garantissant le service universel. Le projet de LPO prévoit la suppression
du monopole sur les lettres d’un poids inférieur ou égal à 50 grammes dans un délai
d’un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la poste (soit au plus tôt en 2013),
au moyen d’un arrêté fédéral soumis au référendum facultatif. Il entérine le principe
d’un service universel garanti, accessible à tous, couvrant l’ensemble du territoire et
finançable, proposant des services postaux et de paiements. La loi définit ainsi les
prestations incluses dans le service universel et le mandat légal de la Poste Suisse pour
sa fourniture à la population. Quant au financement, les coûts des prestations doivent
en principe être couverts par les recettes qu’elles génèrent. En cas de coûts non
couverts, la Poste Suisse peut les faire valoir auprès de l’autorité de régulation du
marché postal (actuellement PostReg, à l’avenir PostCom), laquelle constitue alors un
fonds alimenté par l’ensemble des prestataires de services postaux. Si le fonds est
insuffisant, des contributions étatiques apporteront le complément nécessaire. La LPO
contient en outre une réglementation uniforme pour tous les acteurs du marché postal.
Une dérogation n’est possible que dans la mesure où la fourniture du service universel
l’exige « impérativement ». Au titre de mesure d’accompagnement, le Conseil fédéral
entend soumettre les prestataires de services postaux à l’obligation de négocier une
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convention collective de travail et de respecter les conditions usuelles dans la branche.
Enfin, le projet contient des dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement
de l’autorité de régulation, les voies de droit en cas de litiges, ainsi que l’institution
d’un organe de conciliation accessible aux consommateurs. Le projet de LOP, quant à
lui, prévoit une réorganisation du service public en adéquation avec l’environnement
compétitif du marché libéralisé. Le gouvernement a privilégié la forme de la société
anonyme de droit public, car elle garantit la flexibilité entrepreneuriale nécessaire tout
en maintenant la participation fédérale. Il a en outre exclu explicitement la possibilité
pour la Poste d’octroyer des crédits et des hypothèques à des tiers, confirmant son
renoncement de l’année précédente à proposer la licence bancaire. 65

Au Conseil des Etats, les sénateurs Maissen (pdc, GR) et Savary (ps, VD) ont déposé des
propositions de non entrée en matière, relevant que la libéralisation complète du
marché postal n’était pas nécessaire, ni même opportune et que le financement du
service universel n’était aucunement garanti par le projet présenté. Ils ont en outre mis
en garde contre une répétition du scénario expérimenté dans les domaines de
l’électricité et des télécommunications, c’est-à-dire, selon eux, une réduction des
prestations conjuguée à une hausse des prix. Par 26 voix contre 15, la chambre haute a
toutefois suivi sa CTT et approuvé l’entrée en matière, jugeant ces inquiétudes
légitimes mais exagérées. Lors de la discussion par article, la CTT a proposé plusieurs
modifications mineures de la LPO, toutes adoptées sans discussion. Le Conseil des
Etats a par contre refusé d’obliger les entreprises souhaitant utiliser les infrastructures
de la Poste à appliquer les dispositions de la convention collective de travail de cette
dernière, comme l’a demandé une minorité Hêche (ps, JU). Par 23 voix contre 12, les
sénateurs ont suivi la majorité de leur commission en décidant d’astreindre les
entreprises postales à publier des informations sur la durabilité écologique et sociale
de leurs prestations. Concernant l’étendue du service universel, la chambre haute n’a
pas souhaité étendre la desserte garantie au-delà des lieux habités à l’année. Elle a
également refusé, par 20 voix contre 15, d’attribuer un rôle prépondérant aux offices de
poste dans la fourniture du service universel par rapport aux agences administrées par
des tiers, comme le souhaitait la même minorité Hêche. Le plénum a par contre suivi
cette minorité en décidant de garantir que chaque commune dispose au minimum
d’une boîte postale publique pour l’expédition de courrier. Les sénateurs ont refusé de
justesse, par 21 voix contre 20, d’augmenter le montant des subventions pour la
diffusion de la presse associative et des journaux quotidiens et hebdomadaires. Par
contre, sur proposition de sa commission, la chambre haute a décidé de supprimer la
limitation dans le temps de ce soutien à la presse. Quant au rythme de la libéralisation,
les sénateurs ont tout d’abord refusé la libéralisation complète et immédiate du
marché postal telle que la souhaitait une minorité Hess (plr, OW). Ils ont rejeté de
justesse, par 20 voix contre 19, une proposition d’une minorité Imoberdorf (pdc, VS)
visant au maintien du monopole de la Poste sur les lettres de moins de 50 grammes
censé assurer le financement à long terme du service universel au profit de la
libéralisation en deux temps voulue par le Conseil fédéral et soutenue par la majorité
de la CTT. La même minorité a vainement tenté de repousser l’ouverture complète du
marché de un à trois ans après l’entrée en vigueur de la LPO. Selon une proposition
Germann (udc, SH), le plénum a décidé que le Conseil fédéral consultera les cantons et
les communes avant de définir les conditions d’accès aux diverses prestations du
service universel. Lors du vote sur l’ensemble, le Conseil des Etats a approuvé le projet
de LPO ainsi amendé par 21 voix contre 10 (et 4 abstentions).

Concernant le projet de LOP (09.050), les discussions ont essentiellement porté sur
l’opportunité d’attribuer une licence bancaire à la Poste. Ce débat a en fait débuté à la
session d’été déjà à l’occasion du traitement de propositions individuelles. Au terme de
vifs échanges, les sénateurs ont alors rejeté, par 24 voix contre 14, une motion Jenny
(udc, GL) (09.3157) en faveur de la licence bancaire. Les opposants n’ont pas voulu que
la Poste n’entre en concurrence avec les banques cantonales, tandis que les partisans
ont vu dans une banque postale le moyen de garantir le financement du service
universel et le maintien du réseau d’offices existant et d’assurer que l’épargne gérée
par Postfinance profite pleinement à l’économie suisse. Le Conseil national a quant à
lui décidé, par 98 voix contre 69, de ne pas donner suite à une initiative parlementaire
Caviezel (plr, GR) (09.404) allant dans le même sens que la motion Jenny. Par 25 voix
contre 11, les sénateurs ont confirmé leur décision de la session d’été et rejeté la
proposition d’une minorité Maissen (pdc, GR) d’autoriser la Poste à octroyer des crédits
et hypothèques. La transformation de l’ancienne régie en société anonyme n’a suscité
que quelques réticences dans les rangs socialistes. Les sénateurs ont en outre adopté
tacitement deux amendements proposés par la CTT obligeant le Conseil fédéral à
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consulter les commissions compétentes de l’Assemblée fédérale avant de déterminer
les objectifs quadriennaux de l’entreprise et de procéder au changement de sa forme
juridique. La chambre haute a par ailleurs refusé, par 21 voix contre 9, d’exonérer de la
TVA les prestations relevant du service universel comme le demandait le sénateur
Maissen (pdc, GR). Au vote sur l’ensemble, le Conseil des Etats a adopté le projet
amendé de LOP par 23 voix contre 4 (et 5 abstentions). 66

Dans un tel contexte, le débat d’entrée en matière au Conseil national fut vif et nourri.
Si tous les partis à l’exception des Verts ont jugé nécessaire une redéfinition des
conditions cadres du marché postal contenues dans la loi sur la poste (LPO), le PS a
communiqué qu’il refuserait la loi et lancerait le référendum si le plénum y
réintroduisait la libéralisation totale. Egalement exprimé par les Verts, ce refus
catégorique de la suppression du monopole a été motivé par les risques de hausse de
prix, de péjoration des conditions de travail et de dégradation des prestations du
service universel (notamment la fermeture d’offices de poste et la suppression de
boîtes aux lettres). À l’inverse, le PLR a annoncé qu’il refuserait la LPO si l’ouverture
complète du marché postal était biffée du projet, celui-ci perdant alors tout son sens.
L’UDC a également plaidé en faveur de la libéralisation totale, tout en se disant prêt à
accepter le report de la suppression du monopole tel que proposé par la majorité de la
CTT-CN. Les groupes PBD et PDC-PEV-Verts libéraux ont quant à eux plaidé pour le
report de la libéralisation. Concernant le projet de loi sur l’organisation de La Poste
(LOP) (09.050), le PS et les Verts se sont opposés à l’entrée en matière, critiquant la
transformation de La Poste en société anonyme de droit public et la possibilité ainsi
offerte à la Confédération de céder une partie de ses actions à des entreprises postales
étrangères. Ils ont par ailleurs rejeté l’ouverture du capital de Postfinance, en raison du
risque de privatisation des bénéfices de cette filiale dont dépend la survie économique
de l’ancienne régie. Les partis bourgeois ont au contraire jugé positivement ces
changements. Au terme de ce débat, les députés ont approuvé l’entrée en matière sur
les deux projets de loi, respectivement par 157 voix contre 18 et par 118 voix contre 57.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2010
NICOLAS FREYMOND

Lors de la discussion par article de la LPO (loi sur la poste), le plénum a tout d’abord
refusé, par 107 voix contre 64, d’obliger les entreprises postales à conclure des
conventions collectives de travail avec leurs employés, ainsi que l’a proposé une
minorité Pedrina (ps, TI). Une proposition radicale visant à obliger La Poste à mettre ses
infrastructures à disposition de ses concurrents privés a également été rejetée, par 126
voix contre 41. Par 94 voix contre 61, les députés ont refusé de conditionner l’utilisation
des cases postales par les concurrents de La Poste au respect des dispositions de la
convention collective de cette dernière, ainsi que l’a demandé une minorité
Simoneschi-Cortesi (pdc, TI). La CTT-CN a proposé d’attribuer la concession pour le
service universel par une procédure d’appel d’offres, comme cela se fait pour les
télécommunications. Par 84 voix contre 82, le plénum a préféré s’en tenir à la solution
retenue par le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, considérant que, à l’instar des
télécommunications, aucun concurrent de l’opérateur historique n’étant susceptible
de présenter une offre, une telle procédure serait inutile et coûteuse. Par 87 voix
contre 85, la chambre basse a suivi sa commission, en introduisant une garantie
générale de la distribution à domicile cinq jours par semaine dans tous les lieux habités
à l’année, excluant ainsi les exceptions proposées par le Conseil fédéral. Toujours sur
proposition de sa commission, elle a décidé de garantir l’accessibilité des prestations
du service universel dans toutes les régions du pays à une « distance raisonnable ». Par
97 voix contre 74, les députés ont inscrit dans la loi le droit de participation des
communes en matière de détermination du réseau de points d’accès aux services
postaux, selon une proposition Weber-Gobet (pcs, FR). À la suite du Conseil des Etats,
mais contre l’avis de la majorité de la CTT-CN, le Conseil national a approuvé, par 102
voix contre 69, la suppression de la limitation dans le temps de l’aide à la presse, selon
une proposition Allemann (ps, BE). Cette aide a d’ailleurs été revue à la hausse, qu’elle
soit destinée à la presse régionale et locale (de CHF 20 à 30 millions) ou à la presse
associative (de CHF 10 à 20 millions). Concernant la libéralisation, le plénum a suivi la
majorité de la CTT en décidant, par 102 voix contre 82, de biffer la suppression du
monopole de La Poste sur les lettres d’un poids égal ou inférieur à 50 grammes et de
charger le Conseil fédéral de présenter, dans un délai maximal de trois ans après
l’entrée en vigueur de la LPO, un rapport sur les conséquences de l’ouverture du
marché jusqu’à 50 grammes en Suisse et de la libéralisation complète en Europe, ainsi
que des mesures pour le développement futur du marché postal. Au vote sur
l’ensemble, les députés ont adopté la LPO, par 152 voix contre 26, ces dernières
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provenant presque exclusivement du groupe PLR.

Lors de l’examen de la LOP (loi sur l'organisation de La Poste) (09.050), le plénum a tout
d’abord rejeté des propositions socialistes visant à ce que La Poste conserve le statut
d’établissement autonome de droit public et que la Confédération en demeure l’unique
propriétaire. Une minorité rose-verte de la CTT-CN a en outre proposé de transformer
Postfinance en une véritable banque postale. Les députés ont rejeté cette proposition
par 101 voix contre 67. Ils n’ont pas non plus souhaité que La Poste conserve la
propriété de la totalité des actions de Postfinance SA, décidant au contraire, par 125
voix contre 61, d’ouvrir son capital tout en garantissant à La Poste une majorité de
sièges et de voix au conseil d’administration. La chambre basse a par ailleurs adopté
plusieurs modifications formelles proposées par la CTT-CN, ainsi qu’un amendement
précisant que les deux lois entreront en vigueur simultanément. Au vote sur l’ensemble,
la chambre basse a adopté la LOP, par 97 voix contre 83.

Lors de l’élimination des divergences, le Conseil des Etats s’est rallié à l’ensemble des
modifications mineures apportées à la LPO (loi sur la poste) par le Conseil national.
Concernant le service universel, il a amendé le texte afin d’introduire des exceptions à
la garantie de la desserte pour les ménages dont le domicile est d’un « accès
extrêmement difficile ». S’agissant du soutien accru à la presse, les sénateurs l’ont
approuvé par 21 voix contre 19, mais la majorité qualifiée requise pour cette charge
supplémentaire n’a pu être atteinte. Enfin, la chambre des cantons a renoncé à la
suppression du monopole résiduel de La Poste. Le Conseil national s’est rallié sur
l’ensemble des divergences, à l’exception de l’aide à la presse et sous réserve d’un
désaccord formel au sujet des exceptions à la desserte du service universel. Les
sénateurs ont finalement suivi les députés sur ces deux questions. En votation finale,
les chambres ont adopté la LPO, respectivement par 36 voix contre 6 et 154 voix contre
24, ces dernières émanant pour un quart de l’UDC et pour trois quarts du PLR.

Quant à la LOP (loi sur l'organisation de La Poste) (09.050), le Conseil des Etats a suivi le
Conseil national pour les modifications mineures. Sur proposition de leur CTT, les
sénateurs ont seulement reformulé la disposition concernant l’entrée en vigueur
synchronisée des deux lois afin de permettre au gouvernement d’anticiper le
changement de forme juridique. La chambre du peuple s’étant tacitement ralliée sur
cette ultime divergence, la LOP a finalement été adoptée, respectivement par 28 voix
contre 4 et par 100 voix contre 75. 67
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

In seiner Erklärung zu den Jahreszielen 2001 des Bundesrates erwähnte
Bundespräsident Ogi unter anderem die Erarbeitung einer neuen Medienordnung, die
einen leistungsfähigen Service public und mehr Gestaltungsspielraum für private
Initiative gewährleisten soll. In diesem Sinn präsentierte der Bundesrat zu Jahresbeginn
die Leitplanken für die Revision des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) von 1991 und
schickte im Dezember einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung.
Die künftige Medienordnung soll strikt zwischen der öffentlich-rechtlichen SRG mit
ihrer Verantwortung für den Service public sowie ihrem Anspruch auf
Empfangsgebühren einerseits und den sich frei auf dem Markt bewegenden, privaten
Anbietern andererseits trennen. Das hiesse Abschied nehmen vom seit 1991 geltenden
Drei-Ebenen-Modell, welches den Markt aufgrund geographischer Kriterien in einen
lokalen, einen sprachregionalen und einen internationalen Sektor aufteilt. Stattdessen
soll mit dem dualen System eine starke SRG mit Service-public-Auftrag und
Gebührenmonopol sowie ein freier Wettbewerb zwischen Privatanbietern gefördert
werden. Der Gesetzesentwurf sieht beim SRG-Radio nicht nur wie bis anhin ein Verbot
der Werbung vor, sondern erteilt dem Bundesrat auch die Kompetenz, ein
Sponsoringverbot für Radio und Fernsehen der SRG zu verordnen. Im weiteren soll die
Untersagung von Werbung für Heilmittel am SRG-Fernsehen weiterhin gelten.
Andererseits stellt die Vorlage eine weitgehende Liberalisierung des Markts für private
Veranstalter in Aussicht, indem die Konzessionspflicht und die Konzessionsabgabe auf
den Werbeeinnahmen sowie jegliche Service-public-Vepflichtungen für Private
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entfallen und die Werbeordnung an das europäische Niveau angepasst wird.
Empfangsgebühren für Privatveranstalter sind dabei nur noch in Sonderfällen
vorgesehen – so für zweisprachige Programme und Privatradios in aufwendig zu
erschliessenden Bergtälern. Für die SRG wie für Private sollen gesetzliche
Bestimmungen hinsichtlich Rassismus und Pornographie sowie ein Werbeverbot in den
Bereichen Alkohol, Religion und Politik gelten – laut Medienminister Leuenberger die
drei grossen Suchtgefahren dieser Welt. Das unmittelbare Echo auf den Entwurf war
kontrovers und spiegelte den Verteilkampf um Konzessionsgelder und
Werbeeinnahmen wider. Die SRG bemängelte die sie betreffenden Einschränkungen als
zu streng – so insbesondere das neu vorgesehene generelle Sponsoring-Verbot, das der
Anstalt Einnahmeverluste von 30 bis 40 Mio Fr. bescheren würde. Kritik wurde auch von
seiten Westschweizer Privatradios laut, die ohne Konzessionsgebühren um ihr
Überleben fürchteten. Die Deutschschweizer Privatsender werteten ihrerseits die
Werbeeinschränkungen bei der SRG als positiv. 68
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